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Vorbemerkung 

Zweimillioneneinhundertsiebenunddrcißigtausendeinhundertsiebenunddreißig Po
len sind nach den Feststellungen polnischer Regierungsstellen während der NS-Be
satzung von f939 bis 1945 als Zwangsarbeiter ins »Deutsche Reich« deportiert 
worden . über das Schicksal jener Menschen schweigen die Schulbücher in der 
Bundesrepublik.' Auch weite Teile der herrschenden Geschichtsschreibung haben 
sich mit diesem dunklen Kapitel der deuTschen Rechts- und Sozialgeschichte kaum 
befaßt. Ober die rechtliche und soziale Stellung der Sklaven der Antike wird in der 
Bundesrepublik auch heute noch mehr geforscht und gelehrt als über die Geschichte 
der ~fremdvölkischen« Zwangsarbeitcr im deutschen Faschismus. Anders in der 
Volksrepublik Polen. Die folgende Untersuchung kann sich daher auf ebenso 
umfassende wie eindrucksvolle Forschungsergebnisse polnischer Wissenschaftler 
stÜtz.en. Die bedeutendsten dieser Arbeiten sind leider - obgleich z . T. bereits seit 
Jahren veröffenclicht - bis heute noch nicht in deutschen Oberserzungen erschienen: 
so fehlt vor allem eine deutsche überrragung des fundamentalen Werks von 
Czestaw Madajczyk über die NS-Okkupationspolitik in Polen; auch die große 
Arbeit von Czeslaw tuczak zum gleichen TIlema ist noch niehl übersetz!.' Das 
gleiche gilt für polnische Veröffendichungen, die sich speziell mit dem Thema der 
Zwangsarbeit befassen: so die bedeutende Arbeit von Bohdan Koziello-Poklewski 
und die älteren Arbeiten von Rusinski, Pospiesz.alski, Lemiesz, Frankiewic2, Gasz
lold und Luczak. l Selbst von den in Polen in großer Zahl veröffendichren Erinne-

" Dem lehrer und Frtund Bagu.!aw Duwni".k- Profe<sor für Ku \,ur· und Geislesgeschicht< des '0. Jh. 
an der Uoivel'3iul Gd.nsk und Expene für die KulrurpoliLik d~s F.sclUsmus - . der selbSl in seine. 
Jugend l), Zwangs:u-be;ler nach Deu,schJand deporri<n war, verdanke ich Anregu01;, Kritik und Hilfe 
bei der Abfassung diese, Aufmzes. 

I So die polnische"eil ' immer wieder erhobene Kri,ik; die von der deu15ch ·polni<ehen Schulbuchkom
mission au.sg(>.tb~itclcn Empfehlungen sind hicrn.ch wcillUn unbeachrtt geblieben; vgl. Frankfurrer 
Rundschlu vom lO. 1 . '979. s. 4 . 

1 Cz,,/aw M,UJ4/Nyk, Polilyb 1II Ruszy w okupo..,.nej Polsee. T. I i JT (0 •• Polit,k des Drillen 
Reiches im okkupienen Polen . Bd. I und 11), Warsz.w. I~no . Cu.!aw LHczak,l'olilyka ludnoieiowz 
i ekonomiczna hltlerow<kjch Ni~mie<: w okupowlnej Polsec (Bevölkerungs. und WimchaJupo)ilik 
VOll Hil1cr·Deutschl.nd im okkupienen Polen) Poznan '979; s. 1)611. über polnische Z .... ,ngs:ubeiler 
in Dculschl."J . 

) BohtL.n Kozic/lo-Pak!NNki, ZagT:lflicmi robotnicy pnymusowi w PT\l5a,h Wsehodnich '" !alleh 11 
wojny iwillowej (Au5landische Zw.nJ;.'Mbe.irer in W'''preußen in den Jlhren des 1. Weh kriegs), 
Wu<z3wa '9n; W~dylaw RJlSln<k" Polozen;e robomik6w polskich w cz"ie wojny t9J?-'945. n. I. 
(Die llge der polnischen Arb.irer wähwtd des Krieges '9 >9-4 sJ, 1'07.0.'; '9 \0, die Arbei, \'on 
Ru,in,ki war die cmc, die sich mit dem Them, iiberh,upl beschäl<igle; K4ro! Mari4n Po<pitsuJ.,ki, 
Hitlerowskie . p .. "'o , okup>.cyjne .., Pol,ce (Dls HirieNch. Okkupalioos·.Rech .. in Poltn), POlO'''' 

'958; w. Lmue'2, 0 p .... , y niewofnicu; n. Ziemi Lubuskitj w lauch Jl wo;ny swi'lowej (Ober die 
SkhveMtb.it in Ziemi. Lubuska in den J.hren d .. 1. Wchkrießcs ), Pozn:ui 1961; Bogddn Fr4"kiewjr~ . 
Pr,c, przymusow. n~ Pomonu Z~cbodnim w la .. ch drugiej wo;ny swillowe; (Die ZwangsMb,il in 
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2 rungen ehemaliger Zwangsarbeiter4 ist soweit ersichtlich in de]" Bundesrepublik 
bisher noch nichts erschienen. 
Der folgende Aufsatz setzt es sich zum Ziel, nur einen Mosaikstein aus dem System 
der nationalsozialistischen Herrschaft über Polen zu beschreiben; er stürzl sich 
hierbei auf zwei in Polen publiziene Dokumentensammlungen, die aus zahlreichen 
polnischen und deutschen Archiven von i.uc1.ak, Konieczny und Szurgacz zusam
mengetragen worden sind.! Veröffendicht sind diese Sammlungen in der Reihe 
Documenta occupationis, die seit 194 S vom [nstYlut Zachodni in Poznan (Westin
stitutJPosen) herausgegeben werden. Die Documenta occupationis sind neben dem 
Bulletin der Hauptkommission für die Erforschung der Hider-Verbrechen in Polen 
die wichtigste Sammlung von deutschen und polnischen Archivalien zur NS-Besat
zungsgeschichre. Beide Dokumentenreihen sind unmittelbar nach der Befreiung 
Polens ins Leben gerufen worden;t in den Documenta occupationis ist zuerst die 
t945 aufgefundene NS-Denkschrift über ~Die Bedeutung des Polen-Problems für 
die Rüstungswjrtsch~fl Oberschlesiens« publjzien worden (Bd. 1); sodann Doku
mente über die NS- Verbrechen anläßlich des Warschauer Aufsrands (Bd. Ir); 
Schüleraufsätze über Erlebnisse aus der Besatzungszeit (Bd. 1II); Dokumente über 
die sog. "Deutsche Volkslisteu im ,.Reichsgau Wanhe!and" (Bd. JV); Dokumenre 
über das NS-Besatzungsrechc in den »eingegliederten« (ehemals polnischen) Gebie
len und im polnischen ResLCerritorium, dem sog. »Generalgouvernement« (Bd. 
V und VI); ferner Dokumente über NS-Fälschungen über die Ermordung von 
Angehörigen der deutschen Minderheit in PoJen (Bd. VII) und schließlich Doku
mente über die Zwangsumsiedlungs- und Entpolonisierungspolitik während der 
NS-Besarzung (Bd. VIII). Die beiden letzten Bände der Reibe, auf deren Materialien 
sich die nachfolgende Untersuchung in erSter Linie stütze, enthalten Dokumente 
über die Zwangsbeschäfcigung der Polen im -Dritten Reich« (Bd. IX) ebenso wie 
solche über die Rechts- und Sozial verhältnisse polnischer Arbeiter im »Generalgou
vernement_ (Bd. X).7 

Mehr als zwei Millionen polnische Zwangsarbeiter im »Großdeutschen Reich" 
- dennoch gibt es kaum arbeitsrechtliche Literatur und überhaupt keine Urteile VOn 

Pommern in den Jilir"n des zweilcn Wellkrieges). Pnn,n '969; Tade'tJz GJiJz/old. Pohcy na robotaeh 
przymusowych .., rolnic,..,i~ Pomorza Z.chodniego 19J'r194S (Die Polen auf den Zw.ngsarbe.ilcn in 
der Landwinschaft Pommern 19)9-1940. Gdansk 1971; Cuslaw Lknak, Poisey robo.nie)' prqmu
sow; w Trzeciej Jhe,LY podn~s n wojny iwialowei (Polni.che 2w.ngurbeirer im Drimn Reich 
wahrend de-; 1. Wd,kriegs). P02na" 1974' 

4 B. KozidJo-PokltnJlslti (Hrsg.). Ze Zn~kiern .p •. Rdacje i wspomnieoia robOloik6w przymusowych 
i jencciw wojennyeh '" pnl5acb wschodn;ch (Mi. dem .P.-uichen. Rerieh« und Erinnuungen von 
Zwwgsarbeitem und Kriegsgdangcn.n in We,tpreußen), O),ztyn '977; J. Ba,IOJZ, Ludzie ze znakicm 
.P. (Menschen mi, dem ,P.-Zeichen). Wrocl.w-W.rsz.aw'-Krakow ,,6.9; Cu'/"w L"aalr (Hrsg.), 
Z liter •• p •. Polaey na roboIaeh prz)'musowych w hiderowskitj Rzeszy '9l?-1 )14$' W.pomnieni,(Mit 
dem .P.-BuchS!abcn. Die Polen bei d<r Zwangsarbeit im Hitler-Reieh '9J9- '945 . Zur Erinnerung). 
Poznan '9i6. 

5 Czerlaw L"czak. Polounie polskich roboInik6w przymusowych IV 1U~2Y, '9}9-J94$ (Die Lage der 
polnischen Zwangsarbeiter im Reich 19)9"""1945). in: Documenu occUp.tiOOIS, Band IX , P01.n.,) '975 
(im folgenden abgekürzt: Doe IX) und AI/mi Konunny. Hnber/ SZH'gan (Hrsg.). Pr.ca przymuso
\VJ. Pol.k6w pod p.1nowaniem birlcrawskim '93?-194 S (Die Zw.n~arbeil der Polen unter der 
HirJu-Hernchah 19J?-'94s). in: Doeumen •• occupalionis. Band X. POlnan '976 (im (olgenden 
.bgckür2t: Doe X). 

6 Beide Reihen h.ben seit 1949 ihren Tj,eI veränden; die Dacumenu occup.uionis haben den Zusatz 
.Ieu.onic ••• ge.trichen. das SuU .. in wird sei, 19~9 nich, mehr von der Hluptkornmii.ion für dic 
Erforschung der .deut5chen., sondern der .hitlerschen. Verbrechen h.rausgegeben. 

7 Angesichts der Fülle des bnei[S cdicnen Material. wurde aul eigene Archivstudien zunichsl vc:rzieh,e,; 
wunsch.nswen aber w~re ~, auf lokalgcschichtlichcr Ebene der Erforschung de< Themas wcilcr 
nachzugehen; di.s ist .ueh der GegenSLlnd ein" jetZI. begonnenen Arbeitsvorh.bens." d.r Uruvtrsj.:ü 
Bremen. 
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Arbeitsgerichten zwischen 1939 und 1945, die die rechtliche und soziale Stellung 
dieser Arbeiter behandelt hätten.8 Der faschistische -Maßnahmesraat. anerkennt 
keine gesetzlichen Regeln tür die Rechtsverhältnisse "fremdvölkischer« Arbeiter, 
sondern allenfalls Poli2.eiverordnungen, Verwalrungsverfügungen, Erlasse und Ein-
2.elanordnungen der Exekutive, der Polizei- und 55-Verbände. der Gestapo. Ange
sichts des prinzipiell unbegren2.ten Zugriffs der faschistischen Staats macht auf das 
Arbeitsvennögen der unterjochten »Feindvölker« konnte auch die NS-Arbeits
rechtslehre die Fremdarbeiter-Beschäftigung als arbeitsrechtliche quantite negligea
ble behandeln. Daß es auch später in der nachträglichen histOrischen Rückschau 
keine arbeitsrechtsgeschichdiche Forschung zur Zwangsarbeit im »Drirren Reich« 
gegeben hat, ist in Anbeuacht der personellen Kontinuitäten auf den arbeirsrechtli
chen Kathedern und in den Universitätsinstituten~ nicht sonderlich überraschend. 
So naben z. B. die .Nestoren" der Arbeit5rechlswissenschaft in der Bundesrepublik, 
Hueck und Nipperdey, sich in einem '943 erschienenen Kommentar zum »Gesetz 
zur Ordnung der nationalen Arbeit« (AOG) auch über das Arbeitsverhältnis von 
Ausländern geäußert; sie führen dort zunächst aus, daß die Ausländer »grundsäl"l
lich~ in einem Arbeitsverhältnis stünden. obgleich sie als Ausländer an der »durch 
den Nationalsozialismus geformten neuen Arbeitsverfassung « an sich keinen -An
teil« hätten; aufgrund des ~GastrechtS« müsse den Ausländern aber die "Ameilnah
me an unserer Rechtsordnung gewährt« werden - soweit es sich nicht um Angele
genheiten handele. die »die Grundtatsachen unserer Rechts- und Volksordnung« 
unmittelbar beträfen. Solche ~ Liberalität« der NS-Arbeits- .. Rechtswahrer« freilich 
kennt ihre Grenz.en: Polen, .Ostarbeiter~ (d. h. sowjetische Kriegsgefangene und 
Deportierte) sowie Zigeuner und Juden stehen für Hueck und Nipperdey nach 
»richtiger Auffassung~ nicht in einem »Arbeitsverhältnis«. sondern lediglich in 
einem »Beschäftigungsvernältnis«, sie haben keinen »Anteil an der deutschen 50-
zialverfassung«; speziell Polen können keine ~Gefolgschaftsangehörige« sein. sie 
stehen unter »Sonderrecht«. '0 Mit diesem Sonderrecht befassen sich die heiden 
Autoren in ihrem Kommentar allerdings nicht weiter; wie dies Recht aber in der 
alltäglichen Arbeits- und Lebenspraxis der Polen wirkte. darüber geben die im 
folgenden untersuchten Dokumente Aufschluß : Verregelung und Verrechtl.ichung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die polnischen Zwangsarbeiter bis ins 
letzte Detail. bis in die letzten Poren des Arbeitsallrags unter der Herrschaft eines 
kapillar verästelten Normengefüges - dies sind die Wesenszüge jenes .Sonder
rechts«. Daß dieses Recht keinen gesetzesförmlichen Charakter aufweist, qualifi
ziert es noch keineswegs als . Nicht-Recht«, wie dies einige »Naturrechts«-Theore
tiker nach 1945 als Beitrag zur juristischen »Vergangenheitsbewältigung« haben 

8 An monognphischen .rbeitsfcch!lichen Abhandlungen existi<ren - soweit er,ichtlich - iiberhaupl nur: 
H'lnJ }(iipprr>, Rudol/ B4nnin, Arbtilirech. der Polen im Dculschen Reich, Beflin, Wien, leip7.ig 
19-11; Ri,h4rd H'12nrr, Rechtliche Fragen bei dem Einsatz .u.slindischer Arbeitskräfte, insbe,ondcrc 
deren Arbeitsbedinguogen, jur. Diss. Erlangen 194) ; Philipp Hmd. Arbeitscinsarz ausländischer 
Zivilarbei.et", Srultg>n 19-1'. 

9 Vgl . hlel"7u Rodrrich WahmeT, 0"" Arbeitsrechlskanell - Di. RemUf3lion d ... bpitalis.ischen 
Arbcilircchu in WCSldculSchland, in: Kritische Juru~ 197~, S. l691(.; auch das vor '9-15 von namhaf.en 
Arbcitsrechdern geteigte Inter ... se ~ Rcchlifr:lgen der ZWlngslrbei. hat bei ihrem Fonwirkcn na,h 
'94\ kci". E"I>plc:d,ung ~dunJc:n ; vgl. Wem..,- Weber , Die Dienst- und LeisrungspfHchl.o dcr 
Deutschen '94), zu ~cr50n und Werk di ... , AulOrs vgl. schließlich: Im Dienste an Rechl und Slaal. 
FeSlSchriJI für Wemtr Weber zum 70. Gcburutag. dargebrachl von Freunden, Schiilern und Kollegen, 
brsg. von Han$ Schneider und Volkmar Go.n, Bcrlin '974 . 

'0 Vgl. AI/red HJ/uk, H"m Carl Nipperdcy. Ro/f D1eI2. Kommentar >.wn Gcw(z zur Ordnung der 
nationalen Arbdt. 4. Au/I., Miinchen, Berlin \943, § I. Anm. 10 d (5. 17) und Anm. }' l (S. 11); 

Nippcrdcy wurde in den soer Jahren zum emen M,identcn dei Bund<sarbeiugerichts gemach.; 
weiteres hienu b.i Wahsner~. a. O. (Anm. 9). S. 37' 11. 

J 
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4 glauben machen wollen. Im Gegenteil - die Zwangsarbeitsordnung des deutschen 
Faschismus ist durchaus kein »Betriebsunfall" des bürgerlichen Arbeitsrechts. son
dern sie ist die mit barbarischer Konsequenz auf die Spic"le getriebene Arbeitsord
nung eines soz.ialen Systems, in dem der Warenchar:lkrer und die Ausbeutungsfähig
keit der menschlichen Arbeitskraft zu den aHeio bestimmenden Momenten des 
gesellschaftlichen Lebensprozesses geworden sind. 
Die sog. ~Arbeitseinsatz,,-Politik des NS-Systems beruhte vor allem auf dem 
Prinzip einer möglichst umfassenden Hierarchisierung und DiHerenLierung in der 
Behandlung der Beschäftigten, um so deren Spaltung in ethnische. rassische und 
leislungsdifferenziene Gruppierungen zu vertiefen und jede Form gemeinsamen 
Widerstandes zu verhindern oder im Keim zu ersticken. Für die Durchsetzung 
dieses Zieles wirkten nicht nur die Rassenwahnideen der NS-Ideologie, sondern 
ebenso die gestuften Systeme arbeitsrechtlicher Differenzierung: polnische Arbeiter 
wurden anders behandelt als Juden. diese wiederum anders als Ukrainer, diese 
wieder anders als sowjetische Kriegsgefangene; ins »Reicha deponierte aZivilpolen« 
wieder anders als iralienische oder franz.ösische "Fremdarbeiter~. Die ethnisch-ras" 
sischen Differenzierungen wurden innerhalb der jeweiligen nalionalen Gruppen 
durcb Leistungsdifferenzierungen ergänzt: ausgestatter mit kläglichen Vergünsti
gungen konnte so der .Leistungs-Pole« gegen den normalen "Zivil-Polen« ausge
spielt werden. Auch dieses System der Hierarchisierung und Diskriminierung. in 
dem Gleichheit nur in der Unterdrückung und Ausbeutung herrschte. ist wiederum 
keine Besonderheit des faschistischen "Un-Rechts-Staates •• keine Anomalie des 
faschistischen Arbeitsrechts - vielmehr drückt sie die letzte Konsequenz eines 
Gesellschaftssystcms aus. in dem die Ausbeutung menschlicher Arbeit ihres sozial
friedlichen Scheins entkleidet und die Einfriedung kapitalistischer Willkür durch 
arbeitsrechtliche und sozialfürsorgende Normierung aufgehoben ist. 
Dies muß bedacht werden, wenn im folgenden die Rechts- und Sozialverhälmisse 

der polnischen "Zivilarbeiter« unter der NS-Herrschaft dargesteLlt werden; es 
handelt sich nur um einen Ausschnitt aus dem Gesamtsystem der faschistischen 
Arbeitsqual. die mit verschiedenen Abstufungen in das Inferno der faschistischen 
Kriegsproduktion hinabführte; vom ersten Kreis des Infernos, auf dem der »privile
gierte« deutsche Arbeiter stand, der ebenfalls unter Arbeitszwang und »Dieostver
pflichtung« arbeiten mußte." bis hinunter zum letzren Kreis - der Vernichtung 
durch Arbeit -. die in den Konzentrationslagern praktizien wurde." Die folgende 
Untersuchung beschreibt daher nur einen kleinen Teil aus dem Gesamtsystem der 
faschistischen Zwangsarbeit: sie behandelt weder die Zwangsarbeit der deutschen 
Arbeiter noch die Zwangsarbeit der sonstigen Ausländer - sei es von Kriegsgefange
nen, sei es von »freiwillig« aus den anderen europäischen Ländern als .Fremdarbei
ter" Geworbenen; ebenfalls läßt sie unberücksichtigt die Zwangsarbeit von rassisch 
oder politisch Verfolgten in den Konzentrarionslagern. 
Fragt man allerdings nach den Ursachen für die beklemmende Tatsache, daß es 
bisher keinen Versuch zu einer systematischen Erforschung des Gesamrkomplexes 
der faschistischen Zwangsarbeit gibt, so zeigt sich wiederum, daß Verdrängung und 
Realirätsverleugnung als Ausdruck hilfloser Abwehr gegenüber einem Ordnungssy
stem wirken. dessen Geschiehtsmächtigkeit auch heute noch wirksam ist. 
In der Bundesrepublik wird die Frage der Zwangsarbeü in der Faschismus-For-

11 Vgl. Roden',h Wahsner. Erfassung und Integralion als Sy .. em. Militan.'ch. und zivile Dienstpflichten in 
der BRD. Köln '97~. S. 5 S a. 

Il Materialien hierzu in: Der Prozeß gegen die H.up,luicgsverbrccher "or dem [ntema,;onalen Mili.:irge. 
rich,shol. Nürnberg 14. November '94j-1. Oktober 1946. Nürnberg 1947. Bd. V, S. 496 ff. 
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schung zwar behandelt; in der Regel geschieht dies jedoch nur im Zusammenhang 
mit anderen Aspekten des NS-Herrschaftssystems.') Selbst in so bekannten Unter
suchungen wie der von K. D. Bracher zur Geschichte der NS-Diktatur wird die 
Frage der Zwangsarbeit von Ausländern nur beiläufig gestreift.'~ 
In der DDR-Geschichtsschreibung sind zwar zahlreiche fundiene und materialrei
ehe Studien über die Ausbeutung von Zwangsarbeit im deutschen Faschismus 
erschienen; in ihnen steht durchweg die Frage nach der Rolle der Industrie-Mono
pole im Vordergrund'! - eine Frage. die für die politische Wertung von unbestritte
ner Bedeutung ist, die aber die weitere Frage nach den alltäglichen Erscheinungsfor
men der AusbeutUng zwangsrekrutierter Arbeit in keiner Weise erschöpft: Zwangs
arbeit als Massenphänomen hat sich eben keineswegs nur in den Betrieben der 
Rüstungs- und Indusrriemonopole vollzogen, sondern ebenso auf den kleinen 
ostmärkischen oder niederbayrischcn Bauernhöfen, in städtischen MilleJ- und 
Kleinbetrieben, im Haushalt kinderreicher Familien: sozusagen ~nebenan« - stets 
unter den Augen, unter der tätigen Mithilfe und alltäglichen Gewöhnung von 
Tausenden und Abertausenden deutscher »Volksgenossen". 
Es ist für die Geschichtsschreibung in bei den deUtschen Staaten also noch nicht an 
der Zeit, das Buch mit der NS-Vergangenheit zu schließen - weder hier mit dem 
pathetischen Gefühl von einer tragisch-irrationalen Katastrophe, die allenfalls mas
sen psychologisch deutbar iSI und die sich so nicht wiederholen kann, noch auch 
dort mit dem ebenso anonymen Erklärungsmuster von der AUverancwortlichkeit 
der Monopole. Die Dokumente. die hier untersucht werden, sprechen weder von 
Anonymität, noch von Irrationalität und Undurchschaubarkeit - sie nennen viel
mehr die Namen der Täter und ihrer Opfer; dies sind nicht nur die Namen der 
NS-Behördenleiter. die die barbarischen Verfügungen entworfen, sondern auch die 
ihrer Kanzleiangestellten, die sie ausgefenigt haben. es sind nicht nur die Namen 
von Schreibtischtätern und 55-Führern, sondern auch die Namen von nicht beamte
ten Hilfspolizisten, die als »besonders zuverlässige Gefolgschaftsangehörige« in den 
Betrieben mit der überwachung der Zwangsarbeiter ~betraut« worden waren - und 
es sind schließlich die Namen derer, die Widerstand geleistet haben und dies fast 
immer mit ihrem Leben bezahlen mußten. 
Die DOKumente sprechen für sich; sie bedürfen keiner Interpretation. Aber sie 
stellen an den Leser in der Bundesrepublik, in der heute wieder Millionen von 
"Gastarbeitern- beschäftigt werden, die Frage, ob die Umwäh.ung der politischen 
Vertassung nach 1945 auch eine Erneuerung der Gesellschafts- und Bewußtseinsver
fassung bewirkt hat. Die grundlegende ökonomische Struktur der Gesellschaft ist 
unangetastet geblieben; der Arbeitseinsatz von Ausländern als industrielle Reserve
armee ist nach den Geselzen der Kapitalverwenung auch für die gegenwärtige 
WirtSchaftsverfassung der Bundesrepublik unvcrzichrbar. Gewiß sind kurzschlüssi-

'3 Die - $owei, e"ichdich - ers\<' in der Bundesrepublik erschienene Arbeit zum Thema SI>Jl1m' von HdJl' 
P!"h!m,z"n, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswimcha/t 1939-4$. phi!. Diss. 
Würzburg '964; die IClZ1crschienene Arbeit in der ßundesrepublik SUmmt von W"d.zw D/J;goborski, 
CUMW M,zdajczy/<, AusbeUlung«ysteme in den besem.en Gebie,en PoJens und der UdSSR, in: 
J<.negswinschalt und Rüstung (9)9-4S. für d .. Mili,~rgcschichl~che Forschungs~m" hrsg. von Fried
lich Fommeie" Hans Ericb Volkmann. Düsse/dorf '977. $. 375 H., ;nsb. 397 (I. 

'4 T<d.rf-Dit,nch Rr"c/)/fT, Die deulSche Dikt.tur. Enl5tehung. S,ruk,ur, Folgen des Na,ionalsozialismus, 
5. Auflage, Killn '976; Flüchtige Bemerkungen über die Zwangsbesch.nigung von Fremdorbei,crn. S. 
439/ 4019. 

'5 Grundlegend die bedcutende Schrift VOn EV4 Subtr. Zw:rngs.1rbeiter in der faschiStischen Rriegswin· 
schafl. Die Depona,i,," lind Ausbeutung polniscber Bürger unter besonderer Berucksichugung de, 
Lage der Arbeiter JUS dem sogen.",,'cn Generugouvememen, ('9}9-'94S). Bcrlin (DDR) 1964; die 
,usruhr~chsten Li'eraturhinweise zum Thema !xi K07.idlo-Pokkw,ki a. a. O. (Anm. }) und lucak 
a. a. o. (Anm. l). 
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6 ge Vergleiche zwischen der Zwangsarbeitcrbeschäftigung damals und der ~Gas(ar
beiter«-Frage heute falsch und gefährlich, weil sie die Unterschiede der realen 
Verhältnisse einebnen würden; die strukturelle Parallele wiederholt sich eben nicht 
auf der Erscheinungsebene; jedoch: die in der heutigen Diskussion um die Integra
tion der ~Gastarbeiter. immer wieder aufrauchenden» Oberfremdungs«-Argumente 
lassen erkennen, daß die von der NS-Propaganda geschürten rassisuschen Syndro
me keineswegs folgenlos geblieben sind. In einem Merkblatt gegen die Integration 
der .fremdvölkischen« Polen aus dem Jahre 1940 heißt es zu diesem Thema unter 
anderem:,6 

»Ein WOrt zum Einsatz polnischer Arbeitskräfte' Hallet k1al'Cn Abstand von den Polen! Kein 
deutscher Mann und keine deutsche Frau darf beim Umgang mit diesen polnischen HiUskräf
len vergessen, daß die Vermischung von deutschem Blut und polnischem Blut wm Schaden 
des deutschen Blutes und mit dem Stolz auf das deutsche Volkstum unvereinbar ist. Klarer 
Abstand zwischen deutsch und polnisch muß beim Einsarz der polnischen Hilfskräfte im 
täglichen Leben die Richtschnur sein. Werdet nichl zU Verriitern an der deuLSchen Volksge
meinschaft! ... Laßt Polen nicht mit an Eurem Tische essen. Sie gehören nicht zur Betriebsge
meinschafr. Sie bekommen genügend zu essen ... Bei Feiern und Festen haben die Polen 
ruchLS zu suchen. Wir wollen oei unseren Feiern und Feseen Unter uns sein. Die Polen sind ein 
fremdes Volk. Sie werden unter sich ihre eigenen Feiern veranstalten. Die Polen gehören auch 
nicht in unsere Gasthäuser. Kein Mann oder keine Frau wird die Schande auf sich laden, sich 
mit einem Polen in einem Gasthaus zu zeigen ... Deutsche, seid zu stolz euch mit Polen 
einzulassen! " 

Die Verwüstungen, die mit solchen Anweisungen im Bewußtsein des deutschen 
»Herrenvolkes« angerichtet worden sind, haben unausgelöschte Spuren hinterlas
sen. Die hier zu untersuchenden Dokumente konfrontieren den deutschen Leser 
ständig mit diesen Spuren und mahnen zur SelbstpTÜfung. Darin liegt ihre wichtig
Ste Bedeutung. 

I. NS-KriegswiTlSchaft und der Zugriff auf die polnischen Arbeitskräfte 

Der Einsatz von Arbeitern aus eroberten und besetzten Territorien im ~Deutschen 
Reich~ war von der NS-Führung bereits lange vor Kriegsbeginn geplant und 
vorbereitet worden. Schon im Mai 1939 hatte Hider von der Norwendigkeir 
gesprochen, »fremdvölkische" Arbeiter für Arbeiten im Reich einzusetzen. Mit der 
Wiederhemellung der Vollbeschäftigung im Zuge der Kriegsvorbereitungen arbei
tete das Oberkommando der Wehrmacht seit 1938 an konkreten Plänen zum 
Einsatz von Kriegsgefangenen für die deutsche ~ Wehrwirrschaft«. Die erste Gele
genheit zu umfassendem Einsatz nicht-deutscher Arbeitskräfte bot sich nach dem 
» Ansch !uß" Osterreichs von 1 9 3 8; ca. t 00 000 österreich ische A rbei tskräfre wurden 
ungeachtet der .Friedlichkeit« der Annexion für den Arheitseinsatz im Reich 
dienscverpflichter. 
Zum nächsten Rekrutierungsfeld für ausländische Arbeitskräfte wurde das nach 
dem -Blitzkrieg. vom September 1939 niedergeschlagene Polen. Die Methoden der 
deutschen Kriegsführung, die Bombardlerung von zivilen Objekten und die Flieger
angriffe auf die aus den Städten fJiehende Zivilbevölkerung hanen dem polnischen 
Volk bereits unmißverständlich angekündigt, was es in den nächsten Jahren der 
NS-Okkupation erwarten würde. Offendiche Massenerschießungen wegen Wider
standes, die versuchte Liquidierung der geistigen Führungsschicht der polnischen 

,6 Faksimile im Anhang b.i Eva 5ecber, a. 3. O. (Anm. 1\); auch zi,iert in: Kar! Hein2 Ro/h. Die 
.,ndere. Arbeiterbewegung und die En[Wickl~ng der bpiulis,i,c.hen Repression von ISSO bis zur 
Gegcnwlrt. Ein Beitrag zum Neuvcrstandnis der Klas.sengeschich,c in Deutschland, 4. A un.ge, 
München '977. S. '9)1>94. 
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Nation im Zuge von »außerordenrlichen Bcfriedigungsaktionen« zeigten den bruta
len Terror eines Besatzungsregimes, dessen Ziel es war, die Identität der polnischen 
Nation zu zerschlagen und Polen auf den Status eines kolonialisierten »Hilfsvolkes 
für das großdeutsche Reicn« herabzudrücken. Die Liquidierung der polnischen 
Intelligenz, die Massenverhafrungen von Be:umen, Lehrern, Politikern und Inrellek
ruellen, die Schließung aUer Universitäten und höheren Lehransralten, die Verhaf
tuog fast des gesamten Lehrkörpers der Universität Krakau und seine »geschlossene 
überführung~ in das Konzenrrationslager Sachsenhausen, bei der auch die emeri
tierten Professoren nicht verschont wurden, umer denen sich in Europa berühmte 
Wissenschaftler befanden, - dies aUes sollte die Auslöschung des polnischen Natio
nalbewußtseins vorbereiten.'? 
Dieser Politik entsprachen auch die brutalen Maßnahmen der »Entpolonisierung« in 
den in das »Alt-Reich« »eingegliederren« wesrpolnischen Gebieten: Massenaustrei
bungen polnischer Einwohner sollten die »Germanisierung~ dieser Gebiete erzwin
gen. So wurden vor allem in den ersten Monaten nach der September-Katastrophe 
ca. J,S Milüonen Polen aus Oberschlesien, Posen, dem Wartheland und Westpreu
ßen enteignet und zumeiST in das zemralpolnische Restterritorium, das sog ... Gene
ralgouvernement«, abgeschoben"i um deutschen Umsiedlern aus dem nunmehr 
sowjetisch besetzten Baltikum Platz zu machen. '9 Dieser Bevälkerungsaustausch 
erfolgte aufgrund eines zwischen der Sowjetunion und dem »Deutschen Reich« 
geschlossenen Umsiedlungsverrrages.'o Hans Frank, der NS-Generalgouverneur, 
hat diese Zeit der Massenvertreibungen in einer Regierungssitzung vom 9. Dezem
ber '942 mit folgender Bemerkung in Erinnerung gerufen: 

.Sie entsinnen sich dieser Schreckensmonatc, in denen Tag um Tag Güterzüge ins Generalgou
vernement hincinrollten, ",ollbc\adcn mit Menschen, manche Waggons waren bis oben hin mit 
Leichen gefüllt.« 

17 VgL zum vorstehenden die grundlegenden D.rslcUungen bei Martrn B'O'UI, Naüonobo~ialiSlisehe 
Polen politik 19)~45, Sthriltcnreihe der Vicneljahreshefte für Zeitge,chichle, Nr, I, SlUUg.rt \96\; 
Geri>ard EismbLi!IU, Grundlinien der Po~Uk des Reichs gegenüber dem Generalgouvememenl 
\ 9 3~4 f, phi!. Diss, F.....,klun M.in 1969; schließ lien al, Kurze übersich.en: HdnJ ROD" Geschich •• der 
polnischen Nauon '9.6--60. Von der SIA'lsgriindung im I. Wehkrieg bis zur Gegenwart, Srungan '96, 
und Helmul Carl. Kleine Geschicbt~ Polens, Frmkfun/Main '960 i über die Verhhung der Krakauer 
Pro/essoren vgl. fan ZabOYO"dlsk,; SlAnUiaw PDZ1UlIUki, Sonderokrion KraJuu, W Arsz.a,wa 1964. 

,8 Cuslaw l.uaak, Wysiedlcnil hillerow,kie nl lak zWlnycn >ziemi.ch wschodJ1lch wcielonych do 
Rze,zy«, W: Przesicd1eni~ ludnosci przez 1JI1he~u; i jej soju''Znik6w podczas drugiej wojny swiJlowej 
(Die Hi.b"he Aussiedlung aus den ins .Reich eingegliederten Gebieten-, in: Die Bevölkerungsum
siedlungen durch das Drille Reich und seine Verbündeten während des 1. Wclrkriege-s), Lubli n '97~, S. 
,8. H, 

'9 Vgl. hierzu Die!rieb A. LDeber, Diktiene Oplion. Die Umsiedlung der Deutsch· Bal.en aus EsIlmd und 
Lettland '939-194', Neumünsrer '97li auch in d.n ost.polnischen Terrilorien. die die Sowjetunion 
,ufgrund df:> geheimen Zusalzabkommem im sog, Hitler·Slalio-Pak,[ be.sClZl bAIIC, sind Massenaus
siedlungen in di" UdSSR er/olgt; polni><:hc Quellen sprechen VOll \, S bi. 1 Millionen polnischen 
Bürgern, die von dies<n Depon •• ionen bClroHen waren, Deponien wurden \'or J.!lem Staatsbeam.e, 
Richter. Anwaltt, Angcl.i>rigc freier Berufe, Kriegsteilnehmer von 1910, die u .. diche Güler zur 
Bewinscha/tung erhalten halten, Industrielle, Kleinhändler usw. sowie Fliich.~nge aus den von den 
Deurschen b~s.rzrcn Gebie.en, Ditse Dep0rlluonen ycrlolgten weniger das Ziel, Arbeitskräfte zu 
rckrulieren, als da.< be'e<ztc Gebiet sozial und politisch zu ,·belried.n-, Die Deportltionen crlolgen 
ohne Gerichtsverlahren; es genug,., ,I •• socialno op'$nyj climient" (sozialgelährliches Elemen.) 
\lerdaehug zu sein, um in die Arbeitslager Sibirien. deportiert zu werden; be.roUen hiervon w"en nichl 
nur Polen, sondern auch Juden und Ukrainer polnischer Sta.1umgehorigkeit. 

'" Oh~r ~i~ ~,m,lig~n Verh,ntllunc~n 7,wi$chen tlu Sowjet\ln;on und d~m .Dril1~n Reich.- vgl. die 
bisllSlg nur in der Bundcsrepublik vollsL1ndig veroffenr!ichten Au fzeichnungen des Gcner:>.\gouv.r
neurs Frank: WemL'T P,;ig, Woljgang f4CDbmeyer (Hrsg.), Das Diensmgebuch de, deulSchen General
gouverneurs in Pol"" '939-1945. V.röfCenrlichungen des InSlillllS lür Zcitgc,ehiclJle. Quellen und 
Darstellungen zur Zei.geschichte, Bd, ~o, Stungan 197!; ~ine gekürzte Fassung des DicnSllAgebuchs 
wird derzeil von Imman ... 1 Gois, vorbereite!; vgJ. auch dm., Die deutSche Politik im Generalgouver
nement Pokn '939-1945. Aus dem Diensnagebuch des Generalgouverneurs Hans Frank, in: auS politik 
und zeitgeschichrc, beilage zur wochc.ucilung das parlament. vom l(". August 1978, S, H Ir. 
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8 Die Geschichte dieser Vertreibungen wird im deutschen Geschichtsbewußtsein oft 
vergessen, wenn die Vertreibung der Deurschen aus Polen nach 1945 beschrieben 
wird. 
Die Massenaustreibungen und der Versuch, die polnische Identität zu zerstören, 
sind Auftakt zu dem, was das eigentliche Ziel der nationalsozialistischen .,Polenpo
lilik~ ausmacht: Die Zwangsrekrutierung polnischer Arbeitskräfte zum »Arbeits
einsarz für das Deutsche Reich«. 

1.1. Erste Maßllithmen zur Zwangsbeschäftigung polnischer Arbeiter 

Bereits am 30. September 1939 - zwei Tage nach der Kapitulation von Warschau 
- verpflichtete eine Verordnung des Oberbefehlshabers der Besatzungstruppen 
unter Androhung von Zuchthalls- und Todesstrafen jeden Polen im .. Generalgou
vernement- zum landwirtschaftlichen ~Emte- und Felddienst-." Dieser Verord
nung lolgte am 26. Oktober 1939 eine weitere Verordnung des Generalgouverneurs 
Frank, die die .allgemeine Arbeitspflicht« im besetzten Gcbin anordnete. Hiernach 
unterlag jedermann vom 18. bis zum 60. Lebensjahr der .. öffentlichen Arbeits
pflicht« j schon am 14. Dezember 1939 wurde die Arbeitspflichl auf Kinder ab 14 

Jahren ausgedehnt." Die Arbeitspflicht umfaßte vor allem .Arbeiten in landwirt
schaftlichen Betrieben, die Errichtung und Unterhalrung öffentlicher Gebäude, den 
Bau von Straßen, Wasserstraßen und Eisenbahnen, die Regulierung von Flüssen und 
Arbeiten zur Landeskultur«.') Für die Verletzung der ArbeitspfJicht waren Geld
und Gefängnisstf;l.fen »in unbegrenzrer Höhe« angedroht. '4 Mit dieser Verordnung 
sollte in erster Linie die kriegswichtige polnische Lebensmittelproduktion für den 
Export ins Reich angekurbelt, der Wehrmachrsbedarf gedeckt und die strategisch 
wichcige Schanzarbeit für die deutschen Armeen sichergestellt werden. 
Eigemliches und entscheidendes Ziel der natiOnalsozialistischen "Polenpolitik« aber 
war es, polnische Arbeitskräfte für den »Arbeitseinsatz im Reich« auszuheben. Zu 
diesem Zweck wurde sofort mit dem Ausbau einer schlagkräftigen "Arbeitseinsatz
verwaltung. in den besetzten Territorien begonnen. In der Tat war die Arbeitsver
waltung der ersre funktionierende Zweig der öffentlichen Verwaltung im besetzten 
Polen!! Mit diesem bürokratischen Apparat geung es, innerhalb kurzer Zeit das 
polnische Arbeitspotential vollständig zu erfassen. Sämtliche Arbeitskräfte - vor 
allem die Arbeitslosen - wurden registriert;,6 eine besonders perfide Methode, die 
Polen zur Registrierung zu zwingen, war die Auszahlung von Arbeitslosenunter
stützung. Personen, welche die Unterstützung erhielten, mußten ein Revers unter
schreiben, auf dessen Rückseite die Verpflichtung erklärt war, auf Anforderung Lllm 

Arbeicseinsatz nach Deutschland 1.U fahren.'? 

>1 Doc X, S. }J9. 
u Vg!. L"cuk 3 .•. O. (Anm. 1), $. 44) und Doc X, S. PS. 
~3 Doc X, S. po. 
'4 Doc X, S. }12. 

'5 Zum Aufbau d~r .Arbcitseimatz\'erwaltung - vgl. Steber, a. ,. O. (Anm. J 5). S. '09 H.; [emer LUC2J1k • 
•. a. O. (Anm. }), S. 11 If.; R'/JiiJski, a. a. O. (Anm. 3), S. S3 H.; Detailstudien uber den loblen Aufb~u 
der Arbeitsvcrwlltung be, foul K4Sf'errk, brys organiz.cyjny arb.,ltSarnlOo.o- w dys!rykcie lubelskim 
w latlCh 19 H-' ~H (OrgwisauoMskizze d~r Arbeitsiim!er im Disrrik! Lublin in deo J.hren 
1939-'944), ;0.: .Z~'2Yry Majdank3", H. va (M.idanek Hefte). Lublin '973, S. ,,,,H.:}4n PinrzykowJ
ki. lolVy n~ ludzi. Arbeitsam! w C"",tochowie (M~nschenjagd. Arbti!<WlI in T.chtn'lOch .. u), 
K~!olVjce '969' Ein NS·Bencht über den Aufbau der Arbe,t,elns,tzverwaltung im Distrikt Kuhu 
vOm '4. !. '940 lindet <ich schließlich in Doe X, S. 329. 

16 Doc X. S. 330. 
~7 Kozic-/!o-Poklewski. a. a. O. (Anm. 4). S. XLVI). Anm. 16. 
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Jede Arbeitsaufnahme, jeder Arbeitsplatzwechsel, jede Beendigung des Arbeitsver
hältnisses Wlr nach einer weiteren Anordnung vom Januar 1940 nunmehr an die 
vorherige Zustimmung des örtlichen Arbeitsamts geknüpft; schließlich 'wurde durch 
Anordnung vom 3. Juni 194' die Meldepflicht für alle arbeitsfähigen Polen einge
führt.'! Jeder Versuch, sich auf legalem Wege dem »ArbeitSeins3tz für das Deutsche 
Reich« zu entziehen, war damit unmöglich geworden. 
Die lückenlose Erfassung und Ausschöpfung des polnischen Arbeitskrähereservoirs 
sollte jedoch zunächst nicht allein durch Gewaltnlaßnahmen garantiert werden. 
Große Teile der Besatzungstruppen waren bereits kurz nach Beendigung der 
Kampfhandlungen an die Wesrtront zur Vorbereitung des Angriffs auf Frankreich 
verlegt worden; die 5S- und Gestapo-Verbände verfügten wegen der Aufmerksam
keit der internaeionalen öffentlichkeit ebenfalls nicht über unbegrenzte Zugriffs
möglichkeieen. Umer diesen Umständen war die Erzeugung eines Scheins von 
.Gleichbehandlung« und .Rechtlichkeit~ bei dem Einsatz der polnischen Arbeiter 
von großem propagandistischem Interesse. Dies erklärt die Verordnung des Gene
ralgouvemeurs Frank "über die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und des Ar
beitsschutzes« vom 31. Oktober '939; hiernach sollten die bestehenden polnischen 
Vorschriften über ArbeitSbedingungen und ArbeitsschutZ zunächst weiter in Kraf( 
bleiben. ebenso die tarifvertragJichen Sammelabkommen und Tarifordnungen. Ab
weichungen von den tariflichen Löhnen und Gehältern ohne vorherige Genehmi
gung der Arbeitsverwaltung sollten unzulässig sein; insbesondere waren Lohnerhö
hungen verboten und mußten. soweit bereits erfolgt, rückgängig gemacht werden.'9 
Allerdings enrhielt bereits diese Anordl1ung generalklauselartige Formulierungen, 
die die Vorläufigkeit der Maßnahmen und die Beliebigkeit bei der zukünftigen 
Entrechtung der polnischen Arbeiter ankündigten. Insofern bedurfte es schon eines 
»völkisch. verklärten Rechrsbewußtseins. um den von der NS-Propaganda ange
strebten Schein der »Rechtlichkeit« bei der Behandlung des unterworfenen DFeind
volkes« zu erkennen. Ständig erneuerte Sonderverfügungen und Sonderbestimmun
gen in allen Bereichen des ~Arbeitseinsatzes« widerlegten schon nach kurzer Zeil 
die Behauptung einer angeblichen .Gleichbehandlung.: ArbeicspfIicht für Kinder 
ab 14 Jahren seit Dezember 1939; Festbindung der Polen am Arbeitsplatz ab 
Februar 1940; nach der ,)Verordnung z.ur Beschränkung des ArbeitSplatzwechselso 

durfcen nunmehr in allen privaten und öffentlichen Betrieben, in öffentlichen 
Verwaltungen und in privaten Haushaltungen Kündigungen von Arbeitern und 
Angestellten nur noch nach vorheriger Zustimmung des Arbeitsamtes ausgespro
chen werden.J° Mit dieser Verordnung waren die Polen bei Strafdrohungen auf 
Gedeih und Verderb an ihre Arbeitsplätze fest ge kettet und den Verfügungen der 
NS-Arbeitsverwaltung :lU sgeliefert. 
Die Entrechtung am Arbeitsplatz ergriff schrittweise sämtliche Bereiche des Ar
beitsverhältnisses. Bereits im Juli 1940 wurden alle bisherigen Urlaubs regelungen 
aufgehoben; ein Urlaubsanspruch bestand fonan nicht mehr; die Gewährung von 
Erholungsurlaub war vielmehr in das Ermessen des »Betriebs(ührers~ gestellt; die 
jährliche Urlaubsdauer wurde gleichzeitig auf 6 Arbeitstage begrenze. wobei beson
ders Erholungsbedürftigen - wie 2. B. Jugendlichen, Frauen und über Vierzigjähri
gen - ein maximal sechstägiger nZusat2urlaubo gewährt werden durfleY 
Eine besonders barbarische Form der NS- .. Arbeitseinsatzpolilik« bestand in der 

.B Doc X. S. )76 . 

'9 Doc X. S. 439. H3. 444· 
)0 Doc X. S. -4461. 
J' Verordnung vom Ja. Juli '940, Doc X, S. 449 r. 

9 
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[0 Zwangsrekrutierung immer jüngerer Kinder. Schon 1941 wurden in einzelnen 
Betrieben njährige Kinder beschäftigt. Aus einer Lohmabel!e des Arbeitsamts 
Lublin vom 21. Oktober 1941 wird ersichtlich, daß don Zwöltjährige beschäfrigt 
wurden. Nach dem Lohntari( wurden die Kinder als »Männer im Alter vOn 12 bis 14 

Jahren« geführt und mit 18 Groschen pro Stunde (= '4 Reichspfennige) entlohne. 
über J 9jährige Arbeiler erhielten 1,12 ztOlY (= 56 Reichspfennige). Auch Mädchen 
wurden ab 11 Jahren beschäfrigt; sie heißen im Lohntarif »Frauen von 12 bis 14 

Jahren«, und ihr Stundenlohn betrug zunächst ebenfalls 28 Groschen (= 14 

Reichspfennige); ab dem 15. Lebensjahr erhielten »Frauen- nur noch die Hälfte der 
Stundenlöhne der »Männer«Y Kinderausbeuwng und Geschlechtsdiskriminierun
gen sind auch in anderen Lohntarifen des faschistischen Okkupationsrechts festzu
stellen. Bei den Lohm3rifen ist im übrigen zu bedenken, daß die polnische Währung 
zu diesem Zeitpunkt praktisch keine Kaufkraft mehr besaß; angesichts der Schwarz
marktpreise und der allgemeinen Versorgungslage muten die Lohntarife daher als 
bürokratische Verhöhnung der polnischen Arbeiter und ihrer in die Fabriken 
gepreßten Kinder an. 
Solche und ähnliche arbeitsrechtlichen Maßnahmen waren jedoch nur durch eine 
Intensivierung des Terrors durchsetzbar. Offen terroristische Maßnahmen standen 
allerdings im Gegensatz zu dem Ziel einer möglichst umfassenden Werbung .frei
williger. Arbeitskräfte, die für den Arbeitseinsltz im ,.Reich" gewonnen werden 
sollten. So monien der Tiitigkeitsbericht des Arbeitsamts Warschau im September 
1940, daß einzelne Maßnahmen der Arbeitseinsatzpolitik das Ziel einer möglichst 
reibungslosen Rekrutierung des polnischen Arbeitspotentials zu kompromittieren 
drohten. Der Bericht stellt fest, daß wahllose Verhaftungen polnischer Arbeiter auf 
der Straße künftig nicht mehr geduldet werden könnten; diese Verhafrungen 
.leisreten der Bolschewisierung Vorschub«; »anstaH die Teile des polnischen Volkes 
gegeneinander auszuspielen«, werde dadurch eine »Einheitsfront des Hasses gebil
det«.}} Die NS-Behörden haben sich daher um die Aufrechterhaltung eines Scheins 
von »Freiwilligkeit« bei der Arbeicskräftewerbung bemühl - nicht nur mit Blick auf 
befürchtete Auslandsreaktionen, sondern ebenso mil dem Kalkül, daß bei freiwilli
ger Arbeitsaufnahme im »Reich« dementsprechend weniger SS- und Gestapo-Ver
bände für die polizeiliche Absicherung der Rekrutierungsmaßnahmen gebunden 
würden. Insofern gab es nur ein Prinzip bei der Zwangsrekrutierung und arbeits
rechtlichen Steilung der polnischen Arbeiter: das der höchstmöglichen Effektivität. 

1.2 . Die Zwangsrekruti.erung polnischer ,Zivilarbeiter. für den ~A rbeitseinsatz im 
Reich" 

»Freiwilligkeit« bei der Arbeitsaufnahme, .Rechtlichkeit und Gleichstellung mit 
deutschen Arbeitern- waren die Propagandaformeln der NS-Politik bei den ver
schiedenen Werbeaktionen im »Generalgouvernement~ seit dem Frühsommer 1940. 

Das Hauprkontingenc der ins »Reich" vermittelten Polen war für eine Tätigkeit in 
der Landwirtschafr bestimmt. Die Are der Maßnahmen, mit denen Polen für den 
Arbeitseinsatz in der deutschen Landwirtschaft gepreßt wurden, waren unterschied
licher Art. Als erste - völkerrechts widrige - Maßnahme wurden von den ca. 7°0000 

polnischen Kriegsgefangenen mehr als 300000 bereits bei der Kanoffelernte von 

Jl Doc X, s. ~66. 

)J Doe X, S. 4\2. 
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1939 eingesetztY Da sich der Arbeitskräfcemangel vor allem in der Landwirtschaft 
ständig weiter verschärfte. ordnete das Oberkommando der Wehrmacht im Früh
sommer 1940 die »Enrlassung« des größten Teils der arbeitsfähigen polnischen 
Kriegsgefangenen an. Entlassungsbedingung war eine schriftliche Verpflichtungser
klärung, ohne Genehmigung des Arbeitsamtes oder der Polizei die zugewiesene 
Arbeitsstelle nicht zu verlassen und -bis zur endgültigen Entlassung in die Heimat 
als freie Arbeitskraft jede Arbeit zu verrichten.«}! Von der Entlassung ausgeschlos
sen wurden nach einer von Heydrich unterzeichneten Verfügung des »Reichsfüh
rers 55« vom 10. juli 1941 lediglich Kriegsgefangene in Grenzzonen, die noch im 
»Operationsgebiel(l lagen. ferner Offiziere und UmeroHiziere, die sich .rucht zur 
Arbeit gemeldet« bzw. diese "bei Zuweisung unwillig aufgenommen« hatten, ferner 
Angehörige der -sogenannten« Intelligenz, Angehörige völkischer Minderheiten 
(Ukrainer und Weißrussen) sowie -eventuell noch vorhandene polnische Juden«. 
schließlich .arbeitsscheue, bestrafte, unzuverlässige und verdächtige Elemente" und 
~für Wehrmachtszwecke eingesetzte Kriegsgefangene~.J6 
Eine weitere Sofortmaßnahme zur Verstärkung des polnischen Arbeitskräftepoten
üals in der deutschen Landwirtschaft bestand in der im Dezember [939 verfügten 
Aufhebung der Rückkehrpflicht für polnische Landarbeiter durch Anordnung des 
Reichsarbeitsministers.l7 Die Beschäftigung von Polen in der deutschen Landwirt
schaft hatte in den ostelbischen und grenznahen Gebieten eine bis ins t9. J ahrhun
den zurückreichende Tradirion.l8 Die polnischen Saisonarbeiter waren aber, solan
ge die Massenarbeitslosigkeit im "Deutschen Reich« anhielt, stets gezwungen 
worden, die Reichsgrenzen in den Wintermonaten wieder zu verlassen,)9 denn es 
bestand eben nur an ihrer Arbeitskraft, nicht aber an ihrem Unterhalt in der 
arbeitsfreien Zeit ein Interesse. So waren bei Kriegsausbruch im deutschen Reich 
bereits ca. 50000 Polen in der Landwirtschaft beschäftigt. Wenn jetzr ihre Rück
kehrpflicht aufgehoben wurde, so geschah dies vor allem auch deshalb. weil man 
befürchtete. die in die Heimat entlassenen Polen würden sich bei BegInn der neuen 
Saison nicht mehr freiwillig zur Arbeit im "Reich" zurückmelden. 
Das größere Problem für die N5-Arbeitsverwaltung lag aber nicht so sehr in der 
Zurückhaltung von Arbeitskräfren. die bereits im Reichsgebiet tätig ~aren, sondern 
vielmehr in der Rekrutierung neuer Arbeitskräfte aus den besetZ-[en polnischen 

)4 Doc IX, S. LXXXVIII. 
J5 Ooe X. S. 81. 
l6 Doc X, S. 80/8,; "SI. auch Döc IX. S. 68; die Entlassung der Kriegsgdwgenen zum Arbeitsein'''z öder 

gar ihr EinSHz für Wehrmachr.nwecke war al, VemoB gegen d .... GenS .. Abkommen zum Schurz der 
Krieg,gelaugencn vön "9'9 volkcrr.chtswidrig; vgl. BogtLt" Cybulski, Pnenolzenie pol.kieh iene';'w 
wojcnnyeh na 'taluS cywilnych robotnik6w prlymusowych (Die Versetzung polnischer Kri~gsgclan
g~n~r in den SWU$ zivilc-r Zwangsarbeitcr in d~n Jahren des 1. Wd,kriegs). in; P .... c~ przymusöw. 
w Irzeeiej R2.eszy w 1.l>eh 1 I wöjny swi'IOwej. Sun i pOlruby bad.wcze. Osrodek Bad.n Nauko"')'eh 
im. W. K~"zynskiego w OlHlyrue. Olsztyn 1979. s. 3' ff.; ferner: Gabriel Kozlow,ki, Nickt<'>re dane 
do $wyslyki 7.~lrudnienia jene<'>w wojennyeh w gospodarcc okr,gu Gdan.sk·Prusy 4chödrue w latach 
'93<)-'94' (Angaben ZlJf S ... j"ik ubu Beschahigung von Kriegsg~f.ng~nen in d.r WirtSchaft im 
Bezirk D.nzig-Wcstprcußen in den Jahren 1939-'94'). in: SlUlIhoL Zeszy'y Muzcum. Wrocl.w· 
Warszawa-Krak<'>w-Gdansk '976. S. '9' IL 

37 O<>e X. S. 3. 
18 Zur Geschichtc d~r B~<ehii.higung VOn A rbeilskr~hen lUS .Russisch· Polen' oder Galizicn als S.isonar

beiter oder . Sachsengmger.' vgl. vör allem Bogu<i4w Drtwnuk, RobOlniey sezono",; n. Pomorzu 
z..ch<X!nim IS90-19'S (Saisonarbeiter in der Provtnz Pommern), Pozn.'; '919; ferner: jolJ4nll" 
Nichlwms. Die .uslindischen Sai,on3rlxiter in der undwinschaft der östlichen und millieren Gcbietc 
de. DeUlschen Reiches von 1890 bis '9'4. Ber~n (DDR) 1919; b~rei[s vor d" NS-Zei, wurden diesc 
Arbci'sk"ltc in jeder Hinsicht diskriminiert; die.! gah vOr :ollem rumichtlieh ihrer Eollohnuog und 
rechl~cheo SIeHung. die durch scharfe polizeircchtliche Vorschrifttn ch",ktcrisiert W>r. Schön wäh
rend des l. Weltkrieges wurden diese sog .• rusmchen Sehniller~ (polnische .$.,.isonarbeiter .UI 

.Russisch-Polen,) inIernie" und zwangsweise beschliftigt. 
39 Verordnung über ,usländische Arbeitnehmer vom 23. l. "9JJ (Reichsgeselzblm I, S .• 6). § '1. 
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11 Gebieten. Im »Generalgouvernemem~ dienten diesem Ziel zahlreiche Werbekam
pagnen, die die NS-Arbeitsverwaltung organisierte."O In wiederholten Aufrufen, die 
in allen Städten und Dörfern auf Plakaten angeschlagen wurden, forderte der 
Generalgouverneur Frank die polnische Bevölkerung auf, in .freien Beschäfcigungs
verhältnissen zu günstigen Bedingungen a in der deutschen Landwirtschaft Arbeit 
anzunehmen. Die im .. Reich" eingesetzren polnischen Landarbeiter hänen die 
Möglichkeit, von ihren Lohnersparnissen so viel zu überweisen, daß der Lebensun
terhalt der zurückbleibenden Familienangehörigen gesichert sei; die Angeworbenen 
würden "kostenlos durch Sonderzüge ins Deutsche Reich befördert"; für »gute 
Unterbringung und Verpflegung auf deutschen Bauernhöfen. sei gesorgt. Familien-
2ngehörige würden "möglichst gemeinsam« uncergebrachrY 
Im Zuge der Werbekampagnen organisierten die Arbeitsämter auch" Werbekolon
nen«, die mit den Mineln primitivster Bauernfängerei arbeiteten; die Werbekolon
nen setzten sich zusammen aus .. einem reichsdeutschen Vermittler, einer deutsch
sprechenden polnischen Hilfskraft, einer Schreibkraft mit Schreibmaschine und 
einem Ordner (Wagenführer)«; die Werbung auf den Dörfern hatte .grundsätzlich 
im Beisein des Bürgermeisters. eventuell auch der Polizei~ zu erfolgen; in einem 
Merkblatt über die Organisation und Durchführung der Anwerbung von 1940 heißt 
es über den Inhalt des Werbevonrags des Vermitrlers:41 

»a) Werbevortrag des reichsdeutschen Vermittlers. Werbemitce\: Vermittlung Ins Reich bringt 
Arbeit und Brot für Arbeiter selbst und Familien~ngehörige (was hier vielfach fehlt) - Entloh
nung tarifmäßig geregelt (Tariforclnung) - Lohntransfer des gesparten Arbeitsverdiensles 
- Betreuung ~m Arbeitsplatz durch Aufnahme-Arbeitsamt. 
b) übersetzung von a) durch deulsch.prechenden Polen. 
c) Einzelwerbung b~w. Vormerkung (wenn Transportabgang noch nicht ieslSlcht) bzw. 
Verpflichtung (wenn Transpon bereits tenninmäßig festliegi), dabei beachten: Alter 16 bis jO 

Jahre (Körpcrzusland ausschlaggebend) - körperliche Eignung durch Arzt feslSlcUen lassen 
- Frage nach ansteckenden Krankheiten (ärztlich nachprüfen lassen) - Schwangerschaft bei 
Frauen - sonstige Eignung, unbescholten und nichr vorbestraft (hierzu Erklärung des Bürger
meisters fordern) - Hinweis auf Mitnahme der notwendigen Kleidung und Wäsche - Aufnah
me in Vormerklisren durch Schreibkraft (faUs nicht sofort verpflichtet) - Ausstellen des 
T ransponscheines durch Schreibkraft (bei feslslehendem Transporuennin) - eventuell Aus
zahlung eines Zehr-(Hand-)geldes von einer Reich5mark gegen Quinung durch. Bürgermeister 
- gemachten WiderstÜlden und Einreden nachgehen - etwaiger Gegenpropaganda nachspüren 
- bei unberechtigrer Ablehnung der Arbeit, Androhung und Vormerkung zur Zwangsarbeit." 

Daß unter solchen Bedingungen von einer ~Freiwilligkeit« nicht die Rede sein 
konnte. war auch für NS-DienststeUen einsichtig, dennoch. sprechen alle amdichen 
Verlautbarungen aus den ersten Jahren der Okkupationszeir mit Beharrlichkeit von 
dem Prinzip der »Freiwilligkeit« bei der Arbeitsvermirdung, und zwar nicht nur die 
an Polen gerichteten Werbe-Appelle und -Plakate,') sondern ebenso auch behör
deninterne Anweisungen zur Frage der Anwerbung von polnischen Arbeits
kräftenY 
Angesichts der unbefriedigenden Ergebnisse der Anwerbungskampagnen bedienre 
sich die Werbepropaganda immer plumperer Methoden, die die Gewaltförmigkeit 
und Drohung immer weniger zu verbergen versuchten. So wurden z, B, im Kreis 
Lubartow im Mai 1940 Abschriften eines angeblichen Briefes eines jungen polnt-

40 VgJ. hierzu vor allem Joze! Kalp .... ek, Metüdy werbunku do przymusowych robo. w 111 R'Zc-szy n3 
terenie dymykru lubclskiego w lauch '939-'944- (Die Methoden der Werbung 'Zur Zwangsarbei, im 
W. Rcich Juf dem G,biete des Ltib~n<r Dimik ... in den rahren 1939-'944), in: .Zcszyty Majdank. •.• 
Band VIII, Lublin '975, S. 1'-'04. 

4' Faksimile der Plakate in Doc IX, $. '2; Wcrbcplak..c vom Juni '94°, ,n: Doc X, S. 344. 
41 Doo X, $. 373. 
4} Doc X, S. '9 Ziff. 9; vgL auch das F.ks'm,le in Deo IX, S. 41. 
44 Doc X. S 344 ZiH. ). 
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sehen Landarbeiters an seine Eltern den Dorfschulzen zum Aushang auf den 
Gemeindeämtern zugestellt; in diesem Brief lobt der Schreiber die »gute Behand
lung. den reichlichen Lohn und das Essen". das er bei dem deutschen Bauern 
genieße; er beschreibt auch die »wunderbaren« landwirtschaftlichen Maschinen. die 
auf dem Hof eingesetzt würden, das gute Einvernehmen zwischen ihm, einem 
weiteren tschechischen Knecht und dem »neuen deutschen Bauern« und endet mit 
der Bemerkung. es sei auch ein junges deutsches Mädchen auf dem Bauernhof 
angestellt, wobei nur das Problem bestehe, daß es »noch wegen Sprachschwierigkei
ten mit der Verständigung hapere~.<s Daß solche und ähnliche Werbemerhoden 
nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen konnten, ist nicht überraschend, weil 
trOtz vollständiger Kontrolle des Postverkehrs<6 mit der sog. »Pantoffclpost«, d. h. 
der Weitergabe von Mund zu Mund. Nachrichten über die wirklichen Verhältnisse 
in Deutschland nach Polen drangen. Es war daher bekannt. daß polnische Arbeiter, 
die mit deutschen Frauen Geschlechtsbeziehungen aufnahmen oder aufzunehmen 
versuchten, in aller Regel mit ~Sonderbehandlung« - d. i. mit dem Tod durch.den 
Strang - bestraft wurden. Rolf Hochhuth hat in seinem Roman »Eine Liebe in 
Deutschland" einen aus der großen Zahl dieser Fälle recherchiert und ihn mit dem 
Wirken der .furchtbaren Juristen« in der NS-Zeit in Zusammenhang gebracht.~7 
Um das Durchsickern von solchen und ähnlichen Mordnachrichten zu verhindern, 
wurde neben der Postüberwachung durch die Gestapo zeitweilig auch eine Vorzen
sur der nach Polen geschickten Briefe durch den Arbeitgeber erwogen.<8 Wer nicht 
genehme Informationen über die Verhältnisse im »Deutschen Reich« nach PoJen 
brieflich miueilte, wurde nach den Bestimmungen des »Heimtückegesetzes. be
s[faft.~? 

Die wenigen .Freiwilligen«. die sich bei den ~ Werbeaktionena überhaupt melderen. 
waren sehr oft Kranke, die ohnehin zuriickgestellt werden mußten, weil sie für den 
Arbeitseinsatz untauglich waren. so Ferner wird berichtet, daß die Hälfte der ins 
"Reich~ deportiereen Polen arbeirsunfähig krank gewesen sei. so daß der Verdach( 
entstand, die polnischen Ärzte hätten bewuß( Kranke verschickt. um die Rekrutie
rungsmaßnahmen zu sabotieren.!' Der Grund für die freiwilligen Meldungen liegt 
darin. daß die SS- und Gestapo-Verbände sehr bald überall don, wo die Aufrufe zur 
.,freiwilligen« Meldung nicht befolgt wurden, zu offenem Terror, zu Kollektivstra
fenS' und anderen Repressalien übergingen. Außerdem wurden ab Januar 1940 auch 
alle polnischen Fürsorge- und Arbeitslosenhilfeempfänger zur Arbeitsaufnahme 
.. im Reich« eingezogen; für Arbeitslose und Hilfsbedürftige bestand daher ohnehin 
keine freie Wahlmöglichkeit mehr. H In den späteren Aufrufen des Generalgouver
neurs wird schließlich die »Gestellung« zur Pflicht erklärt und im Weigerungsfalle 
mit schweren Strafen gedroht.5< AufWerbeplakate, die Polen mit lachenden Gesich-

41 Do< X, S. )19: Prop'ß,ndafOlO< ,·orn Transport polni,cher Freiwilliger ins .Rtich., die Mundhar
monik.1 'piel~nd in b<"<jucmen Eisenbahnab,eil..n sitzcnd, .bgcdruck< in: D" Generalgouvernement, 
j. Jlhrg>.ng (Okwber '944), Folge }/4; Werb~phk .. e rur .Erfas..mngsak.ioncn im Gcncral!;ouvernc
rnen •• , .bgedruck. o. l. O. ,. Jahrgang (Dezember '94')' Folge 'l, S. )6; Faksimiles auch in: Do, IX, 
5.54 L 

~6 Erhß des Reich,füh",,, 55 vom S. Marz '940 Zifl. ), in: Do< X, S. 10). 

47 11.01/ Hochh"rh. Eine Liebe in Deu.schland. Rom.n. Reinbek bei Hamburg 1978. 
48 Doc IX, S. 102. 

49 Doc IX, S. 1071108. 
jO Doc X, S. 455. 
l' Do< IX, S. 48. 
P Doc IX, S. '79. 
D Doe IX, S. ll; vgl. lerner die Gcspr'ChSnOl;Z vOm April '940, in der der Gcneralgouverneur Frank 

bercir.s den ollenen übergang zu polizeilichem Zwang .nkündigt; Doc IX, S. 5O-jl. 
54 Faksimile in Doc IX, S. S1~jJ. 
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tern auf dem Transport ins Reich zeigten,\! wurde von da an verzichtet. Die Werbe
oder. wie es von jetZT an exakter hieß: die .,Geslellungsaktionen« wurden so 
organisiert. daß der \\ Gesamrbedarf« von der Arbeitsverwaltung festgelcgt und auf 
»Pflichtkontingence« der einzelnen Distrikte und Gemeinden umgelegt wurde. Bei 
der Festlegung der GestellungskonLingeote wurden die Einwohnerme!deregister z.u 

Hilfe genommenY Die Auswahl der GesrellungspflichTigen erfolgtc "nach streng
Sten Maßstäben., d . h . alle irgend arbeitSfähigen Kräfte hatten sich wr Vermittlung 
»ins Reich~ zu melden. insbesondere war hier an Personen gedacht. die »nur deshalb 
keiner geregelten Beschäftigung naChgehen, weil ihr allernotwendigster Unterhalt 
durch ihre Familienangehörigen gesichen ist «. 17 

Eine besonders perfide Dimension des GesTellungsverfahrens lag darin, daß polni
sche AmlSträger zur Kollaboration bei der Deportierung ihrer Volhangehörigen 
gezwungen wurden . So machte die NS-Verwaltung die polnischen Amts- und 
GemeindevorSteher persönlich für die Gestellung der Kontingente verantwortlich. 18 

Dies bedeutete. daß den Gemeindevorstehern belohlen wurde. »unter Hinzuzie
hung von polnischen Polizeikräften« das Erscheinen der Anzuwerbenden zu er
zwingen . Ebenso mußten die Bürgermeister bei der Erstellung der Listen derjenigen 
Gemeindemitglieder mitwirken. die -trotz Abkömmtichkeit nicht in den Werbebü
ros erschienen- waren.J~ Die Gestellungspflichtigen hatten sich ~mit Gepäck und 
Verpflegung für drei Tage~ bei den MeldeSTellen einzufinden; die Vorladung 
geschah durch die ebenfalls in deutschen Diensten stehende polnische Polizei. Nicht 
Erschienene waren durch die Ortspolizei festzunehmen. ins Gefängnis einzuliefern 
und von dort nach einigen Tagen zur Arbeitsaufnahme ins -Reich« zu verschicken. 
Falls die Fahndung nach den Gestellungspflichtigen erfolglos blieb, wurden in der 
Winschaft des Geflohenen Pfand nahmen an Vieh oder sonstiger beweglicher Habe 
»unter Stellung einer Nachfrist« vollzogen. Bei Nichteinhaltung der Nachfrist 
wurde das Vieh - sehr oft der einzige Besitz der Betroffenen - eingezogen und dem 

Kreishauptmann ~zur Erfüllung seines ViehlicferungskontingentS" übergeben60 

- auch dies alles wiederum unter Beiziehung unterstützender polnischer Polizeikräf· 
ce. Um die Bereitschaft zur Kollaboration polnischer Amtsrräger zu verbessern, 
wurden den Gemeindevorstehern und Bürgermeistern ~Aufwandsentschädigun
gen« in Höhe von 100 und 200 Zloty (50 bzw . 100 Reichsmark) als Bestechungsgel
der gezahlt) wofür freilich kaum etwas zu kaufen war. bl Wo die Vieh- und 
Menschenlieferungskontingente das Plansoll nicht erfüllten, wurden ab Sommer 
1940 schärfere Repressalien wie körperliche Züchtigungen, Verhaftungen von Ge
rneindeorganen und regelrechte Geiselnahmen praktizierl.6' Wenn es auch J940 
noch in einzelnen Anweisungen der NS-Arbeitsverwaltung heißt, daß derartige 
Praktiken nicht angewendet und die Werbeaktionen statt dessen auf die bisher 
üblichen Methoden beschränkt bleiben sollen (Zeirungswerbung, Maueranschläge, 
Lautsprecherwagen - im Volksmund »Lügenschnauzen~ genannt -, Handzettel, 
Werbeschriften, Filmvorführungen).6) so ist diese Zurückhaltung angesichts des 

II Faksimile i/l Doe IX, S. 161. 
16 Doe X. S. 401 . 
17 Doe X, S. }J6. 
18 Doe X. S. J)6. 
19 Anweisunsen dc> Arbeitsamt, Lublin'l1 den Burgermeisrer in Lubm6w vom M .. rz und April '940, in: 

Doc X, S. )40/41. 

60 Doe X, S. }I" 
61 ODe X, S. 351 und )lS. 
62 Ooe X. S. 36,. )6.\. 
6) Doc X. S. 36'; vgl. luch B. Drrwniak, Film iako inmumco' propagandowcgo oddzialywani. 

w srodowi.ku robolnikow przymusowych i jeneow woiennyeh w Trz.eeiej Rzeszy (Der film ,1, 
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andauernden Widersrandes der polnischen Bevölkerung und der sich verschlech
temden Kriegslage ab Herbst 1942 aufgegeben worden. Insgesamt waren die 
"freiwilligen~ Werbeaktionen ein schwerer Mißerfolg für die NS-Behörden; von 
den von Hans Frank erwarteten ~mehr als einer Million Arbeitsfreiwilligen« aus 
dem Generalgouvernement hatten sich nur einige Zehntausend freiwillig bei den 
Meldestellen eingefunden; Fritz Sauckel, der NS-Generalbevollmächtigte für den 
Arbeilseinsarz, mußte im März. '944 zugeben, daß von den miltlerweile 5 Millionen 
"Fremdarbeitern .. im bDeutschen Reich. »nicht mehr als 200000 freiwillig gekom
men« waren.64 

Wie die Zwangsrekrutierung im Einzelfall aussah) zeigt eine Aktennoriz aus dem 
Arbeitsamr Krakau vom November 1943; dort wird berichter, daß die staarliche 
Handelsschule von Gorlice während des Unterrichts von Gestapo-Kräften umzin
gelt, jeglicher Kontakr zwischen den Schülern und ihren Eltern abgeschnitten, die 
männlichen und weiblichen Jugendlichen ohne Unterschied am Abend in Waggons 
verladen und ohne Kleiderversorgung und Proviant in die Massenlager von Krakau 
überstellt worden seien.'! Die ~Freiwil!jgkeit" bei den Werbeaktionen wurde ll50 
auch nicht mehr dem Schein nach aufrechterhalten; ab 1943 herrschte nur noch die 
nackte Gewalt; die bis 1942 verteilten Werbeprämien, die Wodka- und Zigarettenra
tionen für »frejwiU ig~ Erschienene~6 wurden eingestellt. 
Die auf solche Weise rekrutierten polnischen »Zivilarbeiter. kamen zunächst, um 
Krankheits- und Seuchengefahren vorwbeugen, zur ärzdiehen ~ Untersuchung« 
und - wie es in den NS-Dokumenten heißt - zur "Entlausung« ;~7 sodann wurden sie 
in Sammeltransporten ins »Rejcb~ verfrachtet. Nach einem Erlaß der Arbeitsver
wallUng des Generalgouvernements vom I 4. Februar 1940 über die Transportabfer
tigung6B wurden den Transporten nach Schlesien wegen der Lebensmittelknappheil 
überhaupt keine Reiseverpflegungen mitgegeben; bei den mehrtägigen Transporten 
in die übrigen Reichsgebiete sollten, "soweit es die Lebensmittelbestände zuließen", 
Verpflegungen ausgeteilt werden. Da Transportbegleiter wegen Personalmangels 
nicht gestellt werden konnten, soUten »aus der Mitte der Arbeiter sprachkundige 
und gewandte Personen zu Ordnern bestellt und mit entsprechenden Armbinden 
versehen werden« . Zur Verringerung der Fluchtgefahr waren die Zugabteile abge
schlossen ; den Deponierten wurde ein Handgeld von zwei Zlory (= eine Reichs
mark) ausgehändigt; eigene Geldvorräte durften an der Reichsgrenze nur bis zu 
einem Höchstbetrag Von;2O ztOty (= (0 Reichsmark) eingetauschi werden. Ehepaa
re und Geschwister waren nach diesem Erlaß gemeinsam abzutransportieren, um 
einerseits der Fluchtgefahr vorzubeugen, um andererseits »der Gegenpropaganda 
keinen Vorschub zu leisten~ ; "kleine Kinder« durften »unter keinen Umständen 
den Transporten beigegeben werden«, ebenfalls sol1len »schwächliche Personen" 
vom Transport zurückgestellt werden . 1942 war es dann bereits so weit, daß 
diejenigen. die aus dem Transpor! zu fliehen versuchten, ohne Anrufung und ohne 
Warnschuß unter Feuer genommen wurden .69 Die Transporte blieben zum Teil 
tagelang ohne VerpflegungJo 

Inslrum~nt der Prop~,nd~ein",jrkung auf die Zwwg,ube;,cr und Kriegsgd>.cgcncn im Drillen 
R<ich), in: r .... c. p .... tymusow • . ..•. •. O. (Anm. }6), S. ! '0 ff. 

64 Ygl. Hans Pfahlmann, Fr.mdlrbeiter Und Kri'l\sgehngene in der deutschen Kriegswir1<chaft '939-45, 
D>rms13d, 1968, $. 20. 

65 Ooe IX, S. 199. 
66 Doe X, S. 480. 
67 Doc X, S. )14. 

68 Doe X, S. H7 f. 
69 Ooc IX, $. 156. 
70 Dae IX, S. '9), '94 . 
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Insgesamr waren die Rekrueierungsmaßnahmen jedoch für die »Arbeitseinsatzpoli
üb effektiv. Bereits im Okcober '939 wurden die erSten Sammeltransporte mir 
polnischen Arbeitern ins »Reich. transportiert;71 bis April '941 waren nach amtli
chen Statistiken 872 672 Polen, d. h. 57,9% der im »Deutschen Reich. insgesamt 
beschäftigten Ausländer tätig - eine Zahl, die sich bis! 944 auf über 1,6 Millionen 
polnischer Fremdarbeiter steigerte.l' Die Zwangsrekrueierung polnischer Arbeits
kräfte wurde erst dann eingestellt, wenn die »Erzeugungs aufgaben« der polnischen 
Betriebe nicht mehr erfüllt werden konmen. 7J 

.1. Die rechtliche und soziale Stellung der polnischen Zivilarbeiter .im Reich. 

Die tyrannische Rechdosigkeit für die in Deutschland beschäftigten »Zivilpolen. 
war eingezwängt in ein komplexes Normengefüge aus Polizeierlassen und Verfü
gungen der Arbeitseinsatzbehörden, die die Rechts- und SoziaJverhälmisse der 
Polen umfassend regelten . In der ersten Phase der Deponationszeit wurde in 
einzelnen Beziehungen noch versucht, den Schein formaler »Glcichstellung~ zwi
schen deutschen und polnischen Arbeitskräften zu wahren . So heiße es in einem 
Rundschreiben des Arbeitsamts Braunau am Inn vom 9. Deumber '939 an die 
amtliche ~Kreisbauernschaft .. , daß polnische "Gesindekräfte« genauso bezahlt, 
verpflegt und behandelt werden müßten wie einheimische Kräfte; auch ihre Unter
bringung müsse ~ansländig und menschenwürdig~ sein. Würden die »der Sprache 
unkundigen und der Heimat entwurzelten Polen" von den Bauern unmenschlich 
behandelt, so seien derartige Fälle .fÜr das Ausland nur erwünscht-. Im Nichtbe
achtungsfalle wurde mit dem Abzug der vermittelten Arbeitskräfte und sogar mit 
Strafanzeigen gedroht.7~ Dieser Schein von Gleichbehandlung hat aber nicht nur in 
der Praxis nie eine Rolle gespielt, er wurde auch sehr bald in den Anordnungen und 
Verfügungen der Arbeitseins3tzverwalrung aufgegeben. So enthält eine vertrauliche 
und »nur für den Diensrgebrauch~ bestimmte Rundverfügung der badischen Lan
desbauernschafc vom März [94 [ die Anweisung, daß "Landarbeiter polnischen 
Volkstums" nach Möglichkeit aus der Hausgemeinschafr entfernt und in StaUungen 
usw. untergebrachr werden sollten: »Irgendwelche Hemmungen dürfen dabei nicht 
hindernd im Wege stehen ... '1 Das NS-Herrenmenschentum hatte sich damit auch 
hier durchgesetzt. 

2 . J . Die ersten Poljzeimaßnahmen gegen die im .Reich~ deponienen PoLen 

Am 8. Män '940 sind ersee zentrale, VOn Göring und Himmler gezeichnete 
Rundverfügungen nebst Erläuterungen und Richtlinien zur »Behandlung der Zivil
arbeiter polnischen Volkstums im Reich" erlassen worden . Göring zeichnete für 
diese Verfügungen in seiner Eigenschaft als oBeituftragcer für den Vierjahresplan" 
und als Vorsitzender des "Ministerrats für die Reichsverteidigung~ veranrwortlich, 
Himmler in seiner Eigenschaft als »Reichsführer SS~ und Chef der deutschen 

7' Doc X, S. HO. 
71 Po<: IX, S. I)l! und S. >14/l'\; dcr A'"IIcil der Polen unter den Fremd:>rbe;lern ging bis Scprembcr 

'9H auf 19% zUrUcK; d,flir war der Anteil $o",·jeliscbtr OSlarbcirer auf )g.7% gCSlicgcn; .gl. hitnu 
Lurzak, a . .l.. o. (Anm. l), S. 89/90. 

7) Doo IX, S. 170/171. 
74 Doe IX, S. J . 
75 Doo rx, S. 116. 
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Polizei im Reichsministerium des Innern. Der Göring-Erlaß bestimmt, daß alle 
polnischen ~Zivilarbeite(" mit einer »besonders gekennzeichneten Arbeitserlaubnis
karee mit Lichtbild zu versehen« sind, die zugleich der polizeilichen Erfassung 
dienle;76 ferner hauen die Polen »ein mit der Kleidung fest verbundenes Kennzeich
ne« zu tragen; ihr Einsalz hatte in solchen Gebieten zu unterbleiben. in denen 
hierdurch DVolksLUmspolitische Gefahren« hervorgerufen würden; im übrigen ver
weisl die Verfügung auf durch den »Reichs führer S5" zu erlassende Sondervor
schriften, die die »einwandfreie Lebensführung der Polen im Reich sicherstellen~. 
Die amtlichen Erläuterungen zum Göring-Erlaß77 führen aus, daß die »Arbeitser
laubniskarte .. zur besseren überpriifung ihrer Träger neben dem Bild mit einem 
Fingerabdruck zu versehen sei;78 damit ähnelt die "Arbeitserlaubnisbne~ einem 
Auszug aus dem Verbrecheralbum. Die äußere Kennzeichnung der Polen im 
»Reich" durch das »P,,-Zeichen79 sollte bewirken. "daß der polnische Arbeiter zu 
jeder Zeit von jedermann als solcher erkannt" werde. - eine »Diffamierung« sollte 
damit ~nicht beabsichtigt« sein . So 

Das Verbot des Einsatzes polnischer Arbeitskräfte in »volkstumspolitisch gefährde
ten Gebieten .. betrifft insbesondere grenznahe Gegenden wie Masuren, die Lausitz 
und das SudeteoJand, in denen bereits polnjsche Minderheiten lebten, deren natio
nales Bewußtsein durch den Zuzug polnischer Volksangehöriger hätte gestärkt 
werden können. Die Erläuterungen zum Göring-Erlaß führen daher aus. daß in 
diesen Gebieten im Gegensatz zu Polen der Einsatz von ltaJienern, Ungarn und 
Ukrainern unbedenklich sei: Sprachbarrieren und nationale Differenzen sichern in 
diesem FaU die Spaltung der Dienstverpflichteten und verhindern das Aufkommen 
von Gefühlen nationaler Identität und von Wjderstandsgeist. i, 
Zur .. einwandfreien Lebensführung der Polen« stellen die Erläuterungen zum 
Göringerlaß fest, der »BelastUngsprobe« einer derart massiven Beschäftigung aus
ländischer Arbeitskräfte im .Deutschen Reich« müsse die "innere Festigkeit des 
deutschen Volkes entgegengestellt werden«; es sei eine vordringliche Aufgabe der 
Partei und ihrer Gliederungen. dem Volk den "notwendigen Abstand gegenüber 
den polnischen Arbeitern erkenntlich zu rnachen« .8 . Was hiermit gemeint war, hat 
sich erst etwas später herausgestellt. In einer Anordnung des ~Reichsführers SSu 
vom \. September (942 werden die Grundsatze erläuten, nach denen die NSDAP
Mitglieder in die überwachung der polnischen und sonstigen *fremdvölkischen« 
Arbeitskräfte eingegliedert werden sollten. Da die Beobachtung der ~Fremdarbei
rer~ nicht allein durch die Polizei- und 5S-Verbände geleistet werden konnte. waren 
besonders vertrauenswürdige Parteigenossen in den ~ überwachungseins3tz« gegen
über den Fremdarbeitern e;nzugliedern. Paneigenossen hatten hiernach einen be
sonderen Streifendienst zu stellen mit der "Befugnis, die Personalien von Fremdar
beitern festzustellen. Ermahnungen und Belehrungen bei Fehlverhahen zu erteilen 
und alle Regelwidrigkeiten bei den örtlichen Polizei- und Gestapo- DienstStellen "Zu 
melden«; ein weitergehendes »exekutivisches Eingreifen« wurde mit Rücksicht auf 

76 De< IX, S. 11 1.; auch .bgtdruCK, in Dec X, S. 7 I. 
77 Dee IX, S. 11 I.; auch .bgC<lruckl in Doa X, S. 8 f. 
78 Auch im ~Gcn"algou,·cmemCnl. wurden die Kennkancn aller polnischen Einwohner mit Fing ... b

drücken verseh.n. 
79 FOlos mi. Tr:;gern d., .P.·uichens in Doc IX, S. (48 . 

80 Doc X, S. 9; auch diele Fonn der Di.kriminienm8 durch Kennzeichnung war berei« im 1. Weltkrieg 
von '9,6-18 pr:lk,i>.icl"l worden, vgl . Drewnule, a. 3 . O. (Anm. J8), S. 1'7. 

81 Zum Verbot des "Arbeitseins.l.Us" von Polen im Grenzgebic, vgl. auch Doc IX, $. !OJIt04; im Zuge 
des immer sch,rfuen ArbeilSkräflcmangds gab eS '9+4 allerdings kc;ncn Bezirk im .Alueich. mehr, in 
dem Keine Polen bcschähig1 gewesen wären, vgl. Luaak . •.•. O. (Anm. J), S. 88. 

8> Doc. X, S. 10. 
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mögliche Auslandsreaktionen verboten :8) Parteigenossen als Hilfspolizisten und 
Hüter der .. vötkischen Ordnung« gegenüber den .fremdstämmigen« Arbeitern 
- dies war ein wichtiges Ziel nationalsozialistischen Ordnungsdenkens. das eben 
nicht nur mit den Mineln der Gewalt, sondern ebenso mit denen von Konsensus 
und Integration zu arbeiten verstand. 
Besondere Aufmerksamkeit wenden die Erläuterungen zum Göring-Erlaß schließ
lich einem Thema zu, das auch in den späteren Verfügungen immer wieder eine 
herausragende Rolle spielt: dem Verbot von Geschlechtsbeziehungen zwischen 
Deutschen und Polen. Um aUe Komakte solcher Art zu verhindern, wird angeord
net. daß eine möglichst gleich große Zahl von polnischen Arbeitern und Arbeiterin
nen am selben Arbeitsplatz beschäfcigt werden solle. damit sich ~die Polen den 
deutschen Frauen und Mädchen nicht zu nähern versuchen .. ; wo dies nicht möglich 
ist, sollen nacb den Göring-Richtünien ~Borde!le mit polnischen Mädchen einge
nchtet werden«.!· Ein Himmler-Erlaß vom gleichen Tag spezifiziert diese Anord
nung dahingehend, daß bei Errichtung von .Polenunterkünhen« gleichzeitig die 
.Errichrung einer Bordellbaracke« vorzusehen sei. ij Unter allen Umständen sollen 
die Polen entsprechend den traditionellen "Schnitterkasernen. in geschlossenen 
Sammelunterkünften einquartiert werden, um ihre Abschließung von der deutschen 
Bevölkerung sicherzustellen. Die Polen-Lager waren anfangs zwar nicht mit Sta
cheldraht umzäunt. es tanden aber scharte Komrollen statt, mit denen verhinden 
wurde, daß lagerfremde Personen mit den Insassen Koncakt aufnahmen. Ab 1943 
wurden schließlich die Polen - ohne Rücksicht aut die »Freiwilligkeit« ihres 
Arbeitseinsatzes im "Reich« - in sog . • Ostarbeiterlagern«. also Sammellagern für 
Deportierte aus der Sowjetunion, untergebrachr, in denen katastrophale Verhältnis
se herrschten.86 Die NS-Behörden griffen immer erSt dann ein. wenn sich aufgrund 
der mangelhahen ErnälHung und der unzugänglichen Hygieneverhältnisse Seuchen 
auszubreiten drohten . 
Die Erläuterungen zum Göring-Erlaß enthalten weiterhin Verfügungen, die die 
soziale Ausbürgerung der Polen systematisieren; so wird angeordnet, daß den Polen 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu untersagen ist. weil dies dem eigen
mächtigen Verlassen der Arbeitsstelle und einem .unkomrollienen Umherschwei
fen der Polen im Reich förderlich. sei. i

) Bereits im September '940 wurde den 
Polen durch eine weitere. von Heydrich gezeichnete Rundvertügung auch noch die 
Benutzung von Fahrrädern untersagt, um das Verlassen der Arbeitsplätze zu 
erschweren. S8 

Die Erläuterungen zum Göring-Erlaß schließen mit einer Bemerkung, die nochmals 
das Leitmotiv der nationalsozialistischen .Polenpolitik. auf den Begriff bringt: 
Auch die »schärfsten sraarspolizeilichen Maßnahmen« gegenüber widersetzlichen 
PoJen sind in der Regel so einzurichten. »daß der Pole dem Arbeitseinsatz nur in 
dem erforderlichen Umfang entzogen wird. Ein zwangsweiser Abschub in die 
Heimat wird daher kaum erfolgen dürfen".89 Aus dem gleichen Grunde wurden 
auch in der folgenden Zeit in der Rege! keine oder allenfalls kurzzeitige Gefängnis
strafen verhängt, um die Arbeitskraft der Betreffenden nicht brachüegen zu lassen . 
Im Zuge dieser Maßnahmen wurden sehr bald auch sog. "Arbeilscrziehungslager~ 

83 Anordnung d., .Reieb,(uhrers 55. vom S. 9. 41, ODe rx, S. ,831186. 
&4 Th:>c X, S. 10; die Erri,htung solcher Bardellbaracken ist allerdings nur für d,e Konz.ntr.uiansbger 

oberliden; dor' dien,en sie natürlich nicht den Polen, sondern den 5S·Bewach.m. 
8s ODe X. 5. '4. 
86 Da< IX, S .• 84 f. 
87 ODe X, S. ". 
88 Dae IX, S. 76 1.; aueh abgedruckt in Doe X, S. Hf.; yg!. I.rntr ODe IX, S. 'MI9S. 
89 Dae X. S. It . 
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eingerichtet, in denen der ~Müßiggang des Gefängnislebens« durch einen rigorosen 
Arbeitsdrill ersetzt wurde.90 

Die zur Konkretisierung des Göring- Erlasses unter dem gleichen Datum ergange
nen Richtlinien des *Reichsführers S5« HimmJer setz.en mit bürokratischer Akkura
tesse die Entrechtung und soziale Stigmatisierung der im »Reich« eingesetzten 
polnischen Arbeitskräfte forr. 9l Diese Richtlinien regeln in erster Linie das polizei
liche Verfahren z.ur Erfassung der ins »Reich« deportierten .Zivilpolen«. So wird 
angeordnet : Meldepflicht der polnischen Arbeitskrähe binnen 24 Stunden, Erstel
lung einer AusJänderkarrei mit Lichtbild und Fingerabdrücken unmittelbar bei 
Verlassen der Transportzüge, wobei die Herstellungskosten für die Lichtbilder von 
den Polen eingezogen wurden; anschließend Aushändigung der Kanen an die 
PoJen, »und zwar gefaltet. so daß Lichtbild und Fingerabdruck durch die obere 
Hälfte der Kane geschürzt wird«;9' Rechrsbelehrung über die Pflichten der Polen 
im »Reich«, wobei ein »zweisprachiges Merkblat! zu verlesen oder vorzulegen ist, 
das aber unter keinen Umständen ausgehändigt werden darf« .9) Das Merkblatt hatte 
folgenden Wortlaut :94 

"Jedem Arbeiter polnischen Volkstums gibt da:; großdeutsche Reich Arbeit, Brot und Lohn. 
Es verlangt da(ür, daß jeder die ihm zugewiesene Arbeit gewissenhah ausführt und die 
bestehenden GeseC7..e und Anordnungen sorgfä.ltig beachte!. Für alle Arbeiter und Arbeiterin
nen polnischen Volksrums im großdeutschen Reich gelten folgende besondcre Bestimmungen : 

I. Das Verlassen des Aufenthaltsorts ist streng verboten. 
2. Während des von der Polizeibehärde angeordneten Ausgehverbots darf auch die Unter

kunft niche verlassen werden. 
). Die BenUI1.Ung der öffentlichen Verkehrsmittel, 1.. B. Eisenbahn, ist nur mit be>Onderer 

Erlaubnis der Ortspolizei behörde gestartet. 
4. Alle Arbeieer und Arbeiterinnen polnischen Volksrums haben die ihnen übergebenen 

Abzeichen stets sichtbar auf der rechten Brusescite eines jeden Kleidungsstücks zu tragen. 
Das Ab.-.eichen ist auf dem Kleidungsstück f~1 :l.nzuniihen. 

j. Wer lässig arbeitct, die Arbeit niederlegt und andere Arbeiter aufhetzt, die Arbeitsstätte 
eigenmächtig verläßt usw., erhälr Zwangsarbeie im Konzentrationslager. Bei Sabotage
handlungen und anderen schweren Ve~tößen gegen die Arbeitsdisziplin erfolgt schwerste 
Bestrafung, mindestens eine mehrjällrige Unterbringung in einem Arbeieserziehungslager. 

6. Jeder gesellige Verkehr mil der deuts<;hen Bevölkenmg. insbesondere der Besuch von 
Theatem, Kinos, Tanzvergniigen, Gaststätten. Kirchen gemeinsam mit der deutschen 
Bevölkerung. ist verboten . Tan-zen und AJkoholgenuß ist in den den polnischen Arbeitern 
besonders zugewiesenen Gaststätten gesullet. 

7. Wer mir einer deutschen Frau oder mit einem deulschen Mann geschlechclich verkehrt 
oder sich ihm sonst unsittlich nähert, wird mit dem Tode bestraft. 

8. Jeder Verstoß gegen die für die Zivilarbeiter polnischen Volkstums erlassenen Anordnun
gen und Bestimmungen wird in Deutschland bestrafe ; eine Abschiebung nach Polen erfolgt 
nicht. 

9. Jeder polnische Arbeiter, jede polnische Arbeiterin hat sich stces vor Augen zu halten. daß 
sie freiwillig zur Arbeit nach Deutschland gekommen sind. Wer diese Arbeit zufriedenstel
Iend m3cht, erhält Brot und Lohn. Wer jedoch lässig arbeiret und Bestimmungen niche 
beachtet., wird besonders während des Kriegszustandes unnachsichtig zur Rechenschaft 
gezogen. 

10. über die hiermit bekanntgegebenen Bestimmungen zu sprechen oder zu schreiben, ist 
strengstens verboten. 

Vor allem die letzte Bestimmung sowie das Verbot. das Pflichten merkblatt an die 
Betroffenen herauszugeben, hatte das Ziel. Gefühle von Ohnmacht und Rechtlosig-

90 Doe IX, S. 100. 

9! Doe IX. S. ,6 I.; auch abgedruckt in Doe IX, S. 11 1. 
92 DocX,S. 1)/'4. . 
9J Ooe X, S. !~. 
94 Doe rx, S. 4l/4); auch lbg.,druekr in Doe X. $. Iß/o9' 
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20 keit, von Demütigung und Ausgelidemein zu eneugen . Mit dem Arbeitseinsatz im 
»Reich« waren die Polen damit auf den Status von ,.Zivilgefangenen« herabge
drückt. 

2.2. Die Entrechtung der Polen am J!rbeitspÜltz 

Der größte Teil der nach Deutschland verbrachten polnischen Arbeitskräfte wurde 
zunächst in der Landwirtschaft eingeset2.t. Ihre Rechtsverhälmisse regelte die vom 
»Reichstreuhänder der Arbeit« erlassene »einheitliche Reichstarifordnung für land
winschaidiche Arbeitskräfte« vom S. Januar 1940.9\ Die »Reichstarifordnung« 
enthielt eine LohnsraHeiung nach vier Lohngebieten, wobei die östlich und südlich 
gelegenen WiTlSchaftsgebiete am schlechtesten und die westlichen und nördlichen 
Gebiete am günstigsten eingesruft wurden. Eine Inreressenverrrerung, wie sie für die 
deutschen Arbeitskräfte von einer bestimmten Betriebsgröße :m im sog. ~ Venrau
ensrat« formell existiene, war für die polnischen Landarbeiter nicht vorgesehen. Die 
Löhne von ,)Minderleistungsfähigen ~ konneen nach der Reichstarifordnung vom 
.Betriebsführer~ einseitig und ohne Beschwerderecht des Betroffenen herabgesetzt 
werden, denn nur in .venrauensratpflichtigen« Betrieben war eine Anhörung des 
Venravensrates für die Lohoherabserzung erforderlich. Die Entlohnung lag für 
Monatslöhne im günstigsten Lohngebiet zwischen 26,50 Reichsmark (männlich) 
über 2 J Jahre) und r 5 Reichsmark (weiblich, unter, 8 Jahre), während im ungün
stigsten lohngebiet die Löhne zwischen 21 Reichsmark (männlich) über 1 J Jahre) 
und toReichsmark (weiblich, unter r 8 Jahre) festgelegt waren . Diese Sätze lagen 
erheblich unter den für deutsche landwirtschaftliche Arbeilskräfte gezahlten Tarif
löhnen. Eine überschreitung der Löhne war, wie ein Merkblatt für deursche 
·)Betriebsführer. ausdrücklich hervorhebt, unzulässig; soweit bestehende Arbeits
verträge höhere Löhne vorsahen) waren sie mit einer Aufkündigungsfrist von einer 
Woche auf die Sätze der »Reichstarifordnung" zuruckzuführen .96 

AuffäUig an der »Reichslarifordnung« ist, daß die ausländischen Arbeitskräfte 
damals noch, d. h. im Januar 1940) als »Gefolgschaftsmitgliederu bezeichnet wur
den. Sie waren damit zumindest terminologisch noch in die »Betriebsgemeinschaft~ 
eingegliedert. Die deutsche Arbeicsrechtswissenschafc hat mit dieser "Gleichmache
rei« bekanndich später Schluß gemacht; im Januar 1940 bestand allerdings seitens 
der NS-Behördcn noch ein starkes Interesse daran, die arbeitsrechtlichen Katego
rien formell auch auf die polnischen »Zivilarbeiter« auszudehnen, um auf diese 
Weise der .) Feindpropaganda« entgegentreten zu können und den Erfolg der 
Werbekampagpen im »Generalgouvernement. nicht zu kompromittieren. Die "ar
beitsrechtliche Gefolgschafl.S2.ugehörigkeit. der polnischen Arbeitskräfte wurde 
schon J 94' mjt dem Argument bestritten) ein »Gefolgschaftsverhälrnis« könne 
schon deshalb nicht vorliegen, weil es an der »notwendigen Treuebindung« fehle. 
Mit dem gleichen Argument wurde auch die Möglichkeit eines Arbeitsvenrags
schlusses bestritten.9l Die NS-ArbeiLSrechrsideologie wurde gegenüber den auslän
dischen Arbeitskräften nur solange aufrechterhalten) wie sie den propagandistischen 
Zielsetzungen des Regimes förderlich erschien. 
Ein vl:q;ll:ich~wt:.isl: gl:ringl:r Prozl:ntsaez von Polen wurde auch im öffentlichen 
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Dienst beschäftigt. Aueh hier ordnete die Verfügung des »Reiehstreuhänders für 
den öffentlichen Dienst« im März 1941 verschiedene Schleehterstellungen für Polen 
an: 
So das Verbot von Lohnfortzahlungen an Feiertagen. von Familien- und Kinderzu
lagen, von Gebunen- und Heiratshilfen, von Sterbegeldern erc. Ebenso wurden 
Altersversorgungsansprüche. Weihnachtszuwendungen und sonsrige außertarifliche 
Leiscungen gestrichen; Urlaubsansprüehe und das Recht auf Familienheimfahrten 
wurden für polnische Bedienstete ausdrücklich suspendien.9s 

Daß auch in diesem Bereich die Grenze der physischen Ausbeutungsfähigkeit das 
einzige Kriterium für die Behandlung der polnischen Arbeitskräfte darstellte, zeigt 
ein verrrauliches Rundschreiben des Reichsministers der Finanzen an die Regie
rungspräsidenten der Länder vom 8. Januar r942; hier wird eine Erhöhung der 
Bezüge für die bei der Reichsbahn beschäftigten Polen mit der Begründung abge
lehnt, eine Gefährdung der .. Betriebssicherheit« durch ein Versagen der physischen 
Leistungsfähigkeit der Polen könne »schon deshalb nicht auftreten, weil die Polen 
regelmäßig nicht im Betriebsdienst der Bahn eingesetzt seien« .~9 Aus einer anderen 
Quelle ergibt sich, daß die NS-Behörden regelrechte Berechnungen über das 
Existenzminimum der polnischen Arbeitskräfte angesceilt haben, um Richtwerte für 
die tariflichen Entlohnungen zu gewinnen.'oo Es war stets die Hungergrenze, an der 
sich die Lohntarife orientierten. Erst wo sie überschritten war, endete die Spirale der 
Entrechtung. Man konnte eben - so hat es der Generalgouverneur Frank am dl. 
März 1944 ausgedruckt - »von einer Kuh entweder die Milch oder das Fleisch 
erlangen: Wenn ich die Milch haben will. muß ieb die Kuh am Leben erhalten. So ist 
es auch mit einem eroberten Land. Will ich Leistung verlangen. dann muß ich es 
pfleglich behandeln.« 
Aber selbst die kalte Rationalität einer solchen Erwägung wurde in der alltäglichen 
Beschäftigung der Polen immer weniger beachtet. So wird sehon '941 in einzelnen 
Dokumenten über 14slündige Arbeitszeiten in der LandwirtSchafc bei Verköstigung 
mit Mehlsuppe und Brot berichtet;'O' der badische Finanz- und Wirtschaftsminister 
verfügte am 6. März! 94!, daß eine zeitliche Begrenzung der täglichen Arbeitszeit 
nicht mehr stattfinde; es sei vielmehr so lange zu arbeiten, »wie es im Interesse des 
Betriebes gelegen ist und vom Belnebsführer verlangt wird« .'~ Auch den zahlrei
chen weiblichen Haushaltshilfen wurde kein Anspruch auf Freizeit zugebilligt; 
lediglich bei »besonderer Bewährung. konnten ihnen drei Stunden Ausgang pro 
Woche zugebilligt werden.'O) 
Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen für polnische »Zivilarbeiter. stellen daher 
insgesamt eine systematisiene Form von Emrechtungen dar, die nur so lange 
juristisch oder ideologisch begründet wurden. wie es die Aufreehterhalrung des 
propagandistischen Scheins eines »Arbeitsrechts für Polen~ ratsam erscheinen ließ. 
Der »Reichstreuhänder der Arbeit« ordnete im Dezember (940 noch an. daß Juden 
und Polen keinen Anspruch auf Weihnachtsgratifikationen haben, denn »gerade das 
Weihnachtsfest in der Art, wie es bei UnS gefeiert« werde, sei ein »rein deutsches 
Fest«; es dazu zu benutzen, »Feinden unseres Volkes« besondere Zuwendungen zu 

98 Doc X, S. 'n I.; die NS-Arbeil.'lverwolrung bemüh,. sich, Url.ubshtimlahrtcn VOn Polen grunds.,z· 
lieh immer mehr cinzuschranken und schließlich go.n2 zu verhindern; ro wurden seil 194' Url.ubssper
ren vorhang! (Doc IX. S. \ 1&) und alljährlich u~ter wechstlnden Vorw;ndtn - 2. ß., e< herrsche im 
Genenlgouvernem<nt Typhus mi, hohu Anstcckungsgclahr - wiederholt (Dac IX, S. ,61) . 
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machen, hieße sich »gegen ein gesundes Volksempfinden wenden ... 'OA - Von da an 
konnte das deutsche Weihnachtsfest ohne Grarifikationen an die »Fremdvölki
schen« gefeiert werden. 

2.]. Stigmatisierung und soziale Ausbürgerung der polnischen "Zivdarbeiter« 

Die Hierarchisierung und Differenzierung bei der Entrechtung der verschiedenen 
Gruppen von Fremdarbeitern hat für die Funktionsfähigkeit des faschistischen 
Herrschahssystems eine wichtige Rolle gespielt, nicht nur weil sie die Gemeinsam
keit des Widerstandes erschwerte, sondern ebenso weil sie die Opfergrenze auch für 
diejenigen immer weiter ausdehnte, die nicht am untersten Ende der Sklala rangier
ten. Die soziale Ausschließung der ~Fremdvölkischen« diente insofern minelbar 
auch der Disziplinierung der deutschen Arbejter. 
Es begann für die Polen mit dem Zwang, das diskriminierende "P«-Zeichen zu 
tragen.'OI Die Gestapo-Bürokratie hat sich zu wiederholten Malen mit preußischer 
Gründlichkeit der »Kennzeichnungsfrage« gewidmet. So ordneten zunächst die 
Himmler-Richtlinien vom 8. März 1940 an, daß das auf der rechten BrustSeite jeden 
Kleidungsstücks stets sichtbar zu tragende und mit der jeweiligen Kleidung fest 
verbundene Kennzeichen zu bestehen habe »aus einem auf der Spitze stehenden 
Quadrat mit fünf Zentimeter langen Seitcn~, wobei es in »einhalb Zentimeter breiter 
violetter Umrandung auf gelbem Grunde ein zweieinhalb Zentimeter hohes violer
tes P« zu zeigen habe. 106 Die Mißachtung der Kennzeichnungsvorschrift wurde mit 
Geld- und Hafrsmien bedroht. 
In einem weiteren von Heydrich gezeichneten Erlaß vom 3. September r940 wird 
nochmals daran erinnert, daß das Kennzeichen »nicht nur mit einzelnen Stichen 
oder Nadeln, sondern fest mit der Kleidung, vor allem aber der Oberkleidung 
verbunden" sein müsse. '°7 Am J 2 . November 194' ordnet Heydrich weiter an, daß 
die sog. ~AI(-Polen~, d. h. die teilweise bereits seit Jahrzehnten im fnlande ansässi
gen Polen und bereits eingedeulschte ehemalige polnische Staatsangehörige, von der 
KennzeichnungspAicht ausgenommen seien. loi Wenig später schärfen ergänzende 
Richtlinien des .. Reichsführers SS« neuerlich ein, daß eine Befestigung des .P~-Zei
chens .. auf mit Anstecknadeln versehenen Platten- unzulässig sei, weil diese es dem 
Träger ermöglichten, das Zeichen bei Bedarf abzulegen. Die Polen, die mehrfach 
ohne das Kennzeichen angetroffen würden, seien der Gestapo » zur weiteren 
Behandlung« zuzuführen. '09 J942 schließlich wurde erwogen, ob für die Ostarbeiter 
und die Polen nicht eine »Einheitskleidung« eingeführt werden solle, um eine noch 
deutlichere Sichtbarmachung in der Öffentlichkeit zu gewährleimn und auf diese 
Weise "die Erziehurtgsarbeit der Panei zu erleichtern«. "0 Zur Einführung dieser 
»Einheits kleidung«, die die Ostarbeiter und Polen noch mehr dem Status von 
Häftlingen angenähert hätte, ist es vermutlich nur deshalb oicht gekommen, weil die 
Herstellungskosten für die entsprechende Kleidung zu hoch gewesen wären. 
Der äußerlichen Stigmatisierung der Polen entsprachen weitere Diskriminierungen, 
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die in Einzelverfügungen sowohl zentraler wie auch lokaler Reichsbehörden enthal
ten waren. 1m Dezember 1939 war in einem geheimen Schnellbrief des »Reichsin
nenministers .. bereits erwogen worden, ob nicht eine ~allgemeine Grußpflicht 
gegenüber Hoheirsträgem von Staat und Partei " eingeführt werden solle'" - ein 
Vorschlag, der nur wegen der Umständlichkeit seiner Durchführung und wegen der 
Unmöglichkeit einer vollständigen überwachung zunächst zurückgestellt wurde.'" 
Aus dem gleichen Grunde wurde das ursprünglich in Betracht gezogene Verbot des 
Besitzes von Streichhölzern und Taschenmessern für Polen schließlich doch nicht 
einge1ührt, weil Taschenmesser für die Landarbeit benötigt wurden und weil ein 
Streichholzverbor einem allgemeinen Rauchverboc gleichgekommen wäre, dessen 
überwachung mangels ausreichenden Komrollpersonals undurchführbar war und 
zu dem unerwünschten Nebeneffekt geführt hätte, daß bei übertretungen Haftstra
fen hätten ausgesprochen werden müssen, die die .. dringend benötigten« Polen dem 
Arbeitseinsatz entzogen hätten." J 

Die alltäglichen Demütigungen der polnischen Arbeircr haben nach dem Wegfall 
von Propagandarücksichten ab 1941 zu immer absurderen Exzessen geführt; so 
wurde angeordnet, daß polnischen Arbeitern »Ansammlungen jeglicher An .. auf 
öffenclichen Straßen und Plätzen und öffentlichen Anlagen untersagt seien; ebenso 
jedes »laute oder auffällige Be.nehmen sowie jedes Verhalten, das geeignet sei, 
deutsches Volksempfinden zu verletzen, an Orten, die deutschen Volksgenossen 
zugänglich sind.; polnische Arbeiter hatten ferner »auf der Straße Personen der 
deutschen Bevölkerung aus7.Uwcichen~.'''\ Nach einer vertraulichen Information 
der Parteikanzlei vom Januar t 943 wurde angeordnet, daß Polen, die aufgrund einer 
Sondergenehmigung befugt waren, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, die 
»Einnahme eines Sitzplarzes nur gestattet sei, solange kein Deutscher stehen 
müsse«;"1 auf einen »nachträgliche(n) Fahnausschluß von Polen an Unterwegsor
ten zugunsten später zusteigender deutscher Reisender .. wurde ~aus sicherheitspoli
zeilichen Gründen« verzichtet. ,,6 

Die Diskriminierung und Demütigung der Polen hat sich tausendfacher und vielfäl
tiger Formen bedient; so mußten Polen sich Passierscheine ausstellen lassen, wenn 
sie ihre Arbeitsplätze oder Sammclunterkünfte verließen, um ihre Schuhe zur 
Reparatur zu bringen "7 oder um sich beim Friseur die Haare schneiden zu la.ssen;"~ 
im Friseurladen selbst mußte nach den Ausführungen der Handwerkskammer 
Schneidemühl der polnische Kunde so lange wanen, »bis alle deutschen Volksge
nossen bedient« waren; Voraussetzung seiner Bedienung war weiter, daß der Pole 
einen ~nach außen hin sauberen Eindruck« machte; er wurde im übrigen -mit 
besonderem Handwerkszeug behandelt,,; diese Praxis gale aber nur für ausgewählte 
Friseurläden, in denen zu bestimmten fesrgelegten Zeiten ausnahmsweise Polen 
behandelt wurden; die anderen Friseure hatten Schilder in die Auslage gestellt: 
"Polen werden nicht bedient.«"~ 
Da den Polen die Teilnahme an allen kulturellen, kirchlichen und geselligen 
Veranstaltungen wie Tanzvergnügungen, Kino und ~ Kraft durch F reude4-Veran-
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24 $ta!tungen ohnehin untersagt war, "0 beschränkten sich ihre Freizeitmöglichkeilen 
auf den Besuch besonders gekenn2.eichneter Gastwirtschaften; grundsätzlich war 
hier eine vollständige Absonderung angeordnet; die Himmler-Richtlinien vom &. 

März 1940 gestatteten »bei örtlichem Bedarfu, daß .ein oder mehrere GastStätten 
einfacher Art gegebenenfalls für bestimmte Zeiten zum Besuch von Polen freizuge
ben« seien; der Gastwirt allerdings durfte zur Freigabe nicht gezwungen werden; 
soweit vorhanden, sollten die bestehenden Betriebskantinen als "Polengasthäuser. 
benutzt werden. '" An anderen Gasthäusern tauchten Schilder auf: "Für Juden. 
PoJen und Hunde verbOlen !« Die Zwangsabsonderung der Polen berraf ebenso wie 
ihre Freizeit auch ihren Arbeitsalltag: Die ansonsten übliche Aufnahme von Gesin
dekräften in die häusliche Gemeinschaft in bäuerlichen Betrieben haue nach einem 
»Merkblatt für deutsche Betriebsführer" unter allen Umständen zu unterbleiben; 
Mahlzeiten waren »möglichst getrennt einzunehmen«, Arbeitspausen .,in getrenn
ten Aufenchaltsräumen" zu verbringen.'" 
Die gleichen Formen 2.wangsweiser Absonderung wurden für die Religionsausü
bung der Polen angeordnet; sie durften an deutschen Gottesdiensten nicht teilneh
men. O ) Die »seelsorgerische Erfassung« der Polen, so die Himmler-Richtlinien vom 
8. März 1940"\ hatee stau dessen durch einen einmal monarlich stattfindenden 
"Sondergonesdienst« zu erfolgen, in dem der Gebrauch der polnischen Sprache und 
das Absingen bestimmter polnischer Lieder gestanet, "I die Abnahme der Beichte in 
polnischer Sprache aber verboten war. Auch die Eneilung von Religionsuncerricht 
und die Unterweisungen zur Vorbereitung auf Beichte und Kommunion für polni
sche Kinder wurden verboten."6 Für den FaU, daß .a.us allgemeinen oder Arbeils
einsat2.gründen das Ruhen der Gottesdienste rur kür2.ere oder längere Zeit angeord
net~ worden war, so bestand »kein Anspruch auf Nachholung der Liturgie«. 1n der 
Praxis werden die meisten Polen ohnehin keine Gelegenheit gefunden haben, einen 
»Sondergo!tesdienst « zu besuchen; die Ausdehnung der Sonntagsarbeit, die evange· 
lischen Gegenden in Nord- und Westdeulschland, die Passierschein regelungen elC. 
machten den sonntäglichen Kirchgang zu einem ebenso luxuriösen wie unmöglichen 
Unterfangen. In Süddeutschland hat man den Polen sogar den Kirchenbesuch 
verboten, selbsr wenn kein deutscher Gottesdiensr darin abgehalten wurde _"7 auch 
das stille Gebet der .Fremdvölkischen« beeinträchtigte offenbar die Religionsausü
bung ihrer deutschen Glaubensbruder . Die Verwendung deutscher Jugendlicher als 
Meßdiener war ebensowenig statthaft wie die Beerdigung von Polen »zwischen den 
Grabstätten deutscher Volksgenossen«; für die polnischen Gräber waren Sonder
friedhöfe oder abgegren2.te Stellen der Friedhöfe vorzusehen."8 Schließlich wurde 
im November '943 auch die Oberführung von Leichen in die polnische Heimat 
untersagt - ebenso wie die Rückführung von Polen. die wegen Geisteskrankheit 
arbeitsunfähig geworden waren. "9 
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Der religiösen Entrechtung der Polen entsprach ihre gesellschafcliche Demütigung. 
So durften Polen keine Orden und Ehrenzeichen mehr tragen,')O keine Rundfunk
genehmigungen beantragen,')1 keine öffentlichen Fernsprecher,') ' keine Mietwagen 
und Droschken'JJ benutzen ; das Betreten bestimmter öffendicher Straßen, Plätze 
und Parkanlagen, die Benutzung öffenrlicher Badeanstalten,'H ja sogar das Auftre
ten "in Gruppen auf öffentlichen Straßen oder zum Kirchgang und das Absingen 
von polnischen Liedern in der öffentlichkeit«'lI konnte ihnen durch die Onspoli
zeibehörden verboten werden. 
Durch einen Himmlcr-Erlaß vom 26. Juli 1941 wurde. weiterhin ein generelles 
Eheschließungsverbot für Polen im '>Reich« ~untereinander oder mit sonstigen 
Ausländern« verfügt. ')& Heimaturlaub zur Eheschließung wurde in aller Regel auch 
dann nicht gewähre, wenn es sich um die Legalisierung eines bereits geborenen 
Kindes handelte; NS-Behörden warnen daher Anfang '944 vor der hierdurch 
erzeugten explosiven Stimmung unter den Polen, die dell Makel unehelicher Ab
stammung als besonders bedrückend empfänden .' )7 Selbst im Generalgouvernement 
durften ab 1943 Männer erst ab dem .2 S. Lebensjahr und Frauen erst ab dem 11. 

Lebensjahr die Ehe schließen und auch dies nur nach vorheriger positiver Stellung
nahme des zuständigen Arbeitsamtes des [nhalts, daß gegen die Eheschließung 
~vom Standpunkt des Arbeitseinsatzes aus keine Einwendungen zu erheben« 
seien.')! 
Abtreibungen wurden bei schwangeren Polinnen nicht nur zugelassen, sondern 
auch gefördert, zum einen, um die Schwangere baldmöglichst dem Arbeitseinsatz 
wieder zuführen zu können, zum anderen, um die» Volkskrah. der Polen zu 
schwächen; Abtreibungen waren daher nach einer Verfügung der Parteikanzlei vom 
Dezember 194 J nur dann unzulässig, wenn »mit einem rassisch wertvollen Kind~ zu 
rechnen war.' 19 

Auch die in Deutschland geborenen polnischen Kinder fielen bereits rassischer 
Diskriminierung zum Opfer. Ursprünglich hane man die polnischen Mütter bei 
vorgeschrittener Schwangerschaft ~ in die Heimat verschoben • . Ab t943 ging man 
dazu über, die Schwangeren zwangsweise am Arbeitsplatz zu halten; in einem Erlaß 
des ).Reichsführers 55" vom 27· Juli 1943 über die Behandlung schwangerer 
Ausländerinnen wurden hierzu folgende Gegrundsätze aufgesteUt: ' ~~ Wichtigstes 
Ziel sei es, die polnischen Arbeiterinnen so kurz wie nur eben möglich dem 
Arbeitseinsatz zu entziehen; sie waren daher unmittelbar nach der Entbindung 
"baldmöglichst wieder dem Arheitseinsatz zuzuführeu«; die Enlbindung hane 
»grundsätzlich in der Ausliinderkrankenbaracke« zu erfolgen; in einer deutschen 
Krankenanstalt nur »ganz ausnahmsweise bei Vorliegen VOll Regelwidrigkeiten oder 
bei der Notwendigkeit, für Studenten oder Hebaillmenschülerinnen das Uncersu
chungsgut zu schaffen«. Die Pflegestätten für ausländische Kinder waren VOn den 
deUtschen Einrichtungen »streng zu trennen«. Um den »Verlust deUtschen Blutes an 
fremde Volkskörper zu verhindern« und die .. Blutopfer des Krieges auszugleichenu, 
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26 wurde »gur-rassischer Nachwuchs~ nach »erbgesundheitlicher Prüfung und rassi
scher Musterung" von der am Arbeitsplarz verbleibenden Mutter sofort nach dem 
Abstillen getrennt und durch die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) oder 
durch "Lebensborn~ übernommen.'" 
Bei den Ausländerkindem, die bei ihren Müttern oder in den »Ausländerpflegestät
ten« verblieben, lag wegen unzureichender Pflege und Versorgung die Sterblich
keitsrate weit über dem Durchschnitt. '.' 
Die älteren polnischen Kinder, die noch nicht für den ArbeitscinsaLZ in Frage 
kamen, durften im "Reich" nicht in deutsche Schulen geschickt werden; aber nicht 
nur die polnischen Zwangsarbeiterkinder im »Alt-Reich« wurden diskriminiert. 
Entsprechende Demütigungen erfuhren auch die polnischen Kinder in den »einge
gliederten. Gebieten - soweit don nach den Umsiedlungen überhaupt noch polni
sche Bevölkerungsteile vorhanden waren - und im Generalgouvernement; die 
Schulausbildung für die Polen sollte nach einer Rede des Gauleiters von Oberschle
sien vom J;muar 1943 gegenüber einer deutschen Volksschulausbildung eine ~ent
sprechende Abstufung« aufweisen; der Pole solle nur »soviel von der deutschen 
Sprache lernen, daß er versteht, was ihm gesagt wird und worum es geht«. I.j) In einer 
Richtlinie des »Reichsstatthalters für den Warthegau<. vom lJ. 2. J943 heißt es 
geradezu, daß die deutsche Sprache in den Schulen nur »vokabelrnäßig gelernt, nicht 
aber grammatikalisch richtig gesprochen« werden dürfe, um zu gewährleisten, daß 
"der Deutsche auch sprachenmäßig der Herr bleibt«.l+4 Die soziale Ausschließung 
und Entrechtung sollte damit auch bereits für die nächste Generation sichergestellt 
werden. 14s Dies hatte der »Generalgouverneur« Frank auch schon unmittelbar nach 
der Besetzung Polens unmißverständlich angekündigt: '.6 Den Polen dürfen nur 
solche Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die ihnen die Aus
sichdosigkeit ihres völkischen Schicksals zeigen. 

Zwiscbr:nbiLanz 

Die Realgeschichte von Arbeitszwang, Unterdrückung und Rechtlosigkeit der 
Polen im deutschen Faschismus läßt zweierlei erkennen: der Zwang zur ökonomi
schen Rationalität bei der Arbeitseinsatzpolitik macht zugleich eine gewisse Rechts
lönnlichkeit notwendig; die bürokratisch durchnormiene und damit im eigentli
chen Sinne rechtliche Form bei der alltäglich erzwungenen Arbeitsqual und Aus
beutung garantiert ihre ökonomische Kalkulierbarkeit, ohne die die Kriegsproduk
tion unmöglich gewesen wäre. Zum zweiten wird deutlich, daß dieses System 
gleichwohl nicht widerspruchsfrei funktionieren konnte, weil es mit tausend For
men von untergründigem Widerstand und Arbeitsrenitenz zu rechnen hane, die im 
zweiren Teil der Arbeit noch untersucht werden. Die Durchnormierung und 
Systematisierung des Ausbeutungssystems gegenüber den Polen enthält daher zu
gleich auch Widerspruchselemente, die es prinzipiell unberechenbar und systemlos 

'.' Doe X, S. )0). 

'41 Doe X, S. 9}. 
,~} Doc x, S. '97. 
'H Doc X, S. 2S,. 
'4S Nach einer venrauliehcn Information der I'meikanzlei vom '4. September '94} wurde hiosichtlich des 

Schulbesuchs der .Fremdvölkischcn. im -Reich. n.eh folgenden Kriterien diffcrenz'm: .Summes
gleiche (gcrmaniscbc). Schüler \\laren ohne Einschränkung zum Schulbesuch zugelassen; ./rcmJvÖlki
sehe, besuchten Sonderklassen •• waren .ber nur mil Grundbegriflen \'enraut l.U machen.; Kinder von 
Polen und Osrarbe;lem war es .erbolen, deutsch. Schulen zu bc-sucl,cn; vgJ. Doe IX, S. '36. 

'46 Dienmagebucl,-Eintr.tgung 3'. 10. 39. zitiert nach J. Gei.<, a. a. O. (Anm. '0), S. }4. 
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erscheinen lassen. In diese Richtung sind die Geheimhaltungsvorschriften und 
Sprechverbote zu interpretieren, die den Polen die über sie errichtete Herrschaft 
tyrannischer Rechtlosigkeit ständig bewußt machen sollten. Die Unberechenbarkeit 
und Systemlosigkeit der Sanktionen sollten ihrerseitS wieder aufgefangen werden 
durch ein gestaffeltes Prinzip materieller und ideeller Gratifikationen, mit dem die 
Unterdrückeen gespalten und zur Selbstentwürdigung und Kollaboraeion gezwun
gen werden sollten . Daß alles dies sich in einem Land vollziehen konme, das sich 
heute gerne als Heimat der modemen Rechtsstaatlichkeit bezeichnet, einer Rechts
staadichkeie. in der polirische Gewalt durch Rechtsnormen gebändigt und befriedige 
wird, ist bedruckend: nicht so sehr freilich, weil wir uns an den Lebenslügen der 
deutschen obrigkeitlichen Bürokratie und ihrer Repräsentanten stießen, sondern 
weil wir die Frage stellen müssen, warum das von der NS-Herrschaft errichtete 
Unterdrückungssystem im Alltag funktionieren konnte. Um die ~Polenverordnun
gen« durchzusetzen, kam es eben nicht nur auf die SS-, Gestapo- und Arbeitsein
satz-Apparate an, sondern ebenso auf einfache » Volksgenossen«, die durch ihr 
Verhallen tätige Hilfsfunktionen für die NS-Bürokratie übernahmen; nötig war 
auch der einfache Postbeamre, der die Menschen mit dem "P~-Zeichen am Schalter 
zurückwies, wenn sie eine Rundfunkgenehmigung beantragten, nötig war auch der 
Saalwächter der bei »volksdeutschen« Tanzvergnügungen den Menschen mit dem 
~p. zurückwies, der Billettverkäufer, der ihm keine Einlaßkarten für l1Jeaterauf
führungen verkaufte, nötig war der Bademeister, der Gasrwirt, der Friseur und der 
Parkwäner, der die Polen zurückwies, der pfarrer, der den Ausschluß seiner 
polnischen Glaubensbrüder aus dem Gouesdienst hinnahm, und der Friedhofsver
walter und Totengräber, der ihm die letzte RuhestäTte unter deutschen .. Volksge
nossen« verwelgeree. 
Das Nachdenken über diese immer noch nahe Vergangenheit und die eigene 
Stellung zu ihr sind das Ziel dieser Untersuchung, denn die wZeiten, wo ein 
Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele 
Untaten einschließt~, sind nicht Vergangenheit. 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 
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